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1. Vorwort

Die zunehmende Digitalisierung und ihre 
Auswirkungen auf die „Zukunft der Arbeit“ 
stellt eine der zentralen Herausforderungen 
für die Soziale Sicherung weltweit dar. Bei 
einer Befragung unter Sozialversicherungs-
trägern Europas im Jahr 2019 wird sie gar 
als größte Herausforderung – noch vor dem 
demografischen Wandel – identifiziert.1 Da-
bei bestehen insbesondere Sorgen hin-
sichtlich des Phänomens zunehmender 
Plattformarbeit2  – auch bekannt als Gig-, 
Crowd- oder Clickwork. Befürchtet werden 
negative Folgen für die individuelle Absi-
cherung der Erwerbstätigen und die Finan-
zierung der Sozialversicherungssysteme. 
Während das Phänomen Plattformarbeit 
schon länger im wissenschaftlichen Diskurs 
verfolgt wird, gerät es zunehmend auch in 
den politischen Fokus. So hat sich die Bun-
desregierung im Rahmen der Umsetzungs-
strategie „Digitalisierung gestalten“ Ende 
2018 das Ziel gesetzt, den Regelungsbedarf 
zur Sicherstellung guter Arbeitsbedingun-
gen und angemessener sozialer Absiche-
rung in der Plattformökonomie zu prüfen 
und notwendige rechtliche Anpassungen 
auf den Weg zu bringen.3 Auch die im Sep-

tember 2019 neu angetretene EU-Kommis-
sionspräsidentin, Ursula von der Leyen, 
sieht in der Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen von Plattformarbeit eines der zent-
ralen sozialpolitischen Handlungsfelder der 
kommenden Jahre.4

Ziel dieses Artikels ist es vor diesem Hinter-
grund, die soziale Absicherung selbststän-
diger Plattformarbeit im europäischen und 
internationalen Kontext zu evaluieren und 
daraus mögliche sozialversicherungsrecht-
liche und administrative Handlungsoptio-
nen für Deutschland abzuleiten. Dabei 
 können die Autoren neben Literaturauswer-
tungen auf einen umfassenden Erfahrungs-
austausch mit 35  Sozialversicherungsträ-
gern weltweit aufbauen. Diesen verdanken 
sie der aktiven Beteiligung, Vorbereitung 
und Auswertung einschlägiger Studien zum 
Thema Plattformarbeit der European Social 

Die Digitalisierung führt zu einschneidenden Veränderungen in der Arbeitswelt, die auch 
die Systeme der Sozialen Sicherheit vor neue Herausforderungen stellen. Besonders 
deutlich zeigt sich dies am Beispiel zunehmender Arbeit über digitale Plattformen wie 
Uber oder Upwork. Vor diesem Hintergrund evaluiert der vorliegende Artikel die soziale 
Absicherung selbstständiger Plattformarbeit im europäischen und internationalen Kon-
text. Dabei können die Autoren auf einen Erfahrungsaustausch mit 35 Sozialversiche-
rungsträgern weltweit aufbauen. Der Artikel präsentiert innovative Ansätze zur Regulie-
rung von Plattformarbeit im internationalen Vergleich. Auf dieser Basis werden 
sozialversicherungsrechtliche und administrative Handlungsoptionen für Deutschland 
abgeleitet. Dies schließt Lösungsansätze zur Absicherung grenzüberschreitender Platt-
formarbeit ein.

1 Vgl. IVSS (2019).
2 Unter dem Terminus „Plattformarbeiter“ werden folgend alle 

Tätigkeiten zusammengefasst, die über digitale Plattformen 
wie beispielsweise Uber oder Helpling vermittelt werden. Da-
mit bezieht sich dieser Begriff nicht nur auf „Arbeiter“ im so-
zialrechtlichen Sinne. Plattformen, die vornehmlich Güter 
vermitteln (wie Airbnb), bleiben unberücksichtigt. Für weitere 
Details zur begrifflichen Abgrenzung vgl. Freudenberg (2019), 
S. 2 ff.

3 Vgl. Bundesregierung (2019).
4 Vgl. von der Leyen (2019), S. 5.
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Insurance Platform (ESIP)5 und der Interna-
tionalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS)6.
Der Artikel gliedert sich wie folgt: Ab-
schnitt 2 untersucht zunächst, wie verbrei-
tet das Phänomen Plattformarbeit in 
Deutschland und anderen Ländern bereits 
ist. Dabei wird auch erörtert, welche Fakto-
ren für einen weiteren Anstieg der Plattform-
ökonomie sprechen. Abschnitt 3 untersucht 
die sozialversicherungsrechtliche Abde-
ckung von Plattformarbeit in Ländern Euro-
pas jeweils im Hinblick auf die gesetzliche 
Rentenversicherung. Dabei geht es zu-
nächst um die Frage: Welchen Status haben 

Plattformarbeiter? Arbeitnehmer, Selbst-
ständiger oder etwa sogar einen dritten 
Status? Daran schließt sich die Frage an, 
welchen Einfluss diese Einordnung auf die 
Art und Weise des Zugangs zu sozialen Si-
cherungssystemen hat. Dabei wird sich he-
rausstellen, dass zahlreiche „Stellschrau-
ben“ des Systems und Ausnahmeregelungen 
eine grundsätzlich gegebene Versiche-
rungspflicht zur Makulatur machen können. 
Ferner ist bei Selbstständigen besonders 
wichtig: Welche Mechanismen bestehen, 

Tabelle 1: Verbreitung von Plattformarbeit – eine Studienübersicht

Studie Land 

Anteil  
Erwachsener, 
die aktuell einer 
Plattformarbeit 
nachgehen

…, die mindes-
tens einmal im 
letzten Jahr einer 
Plattformarbeit 
nachgingen

Anzahl 
 Personen

Jahr der  
Daten-
erhebung

Bonin and Rinne 
(2017)

Deutschland 0,9 – 620 000 2 017

Serfling (2017) Deutschland 4,8 – 3 300 000 2 017–2018

Huws et al. 
(2019) 

Deutschland 5,6* b) – 1 070 000 2 016–2017

Pesole et al. 
(2018)

Deutschland 6,5** – 4 500 000 2 017

Katz and 
 Krueger (2016)

USA 05 a) – 600 000 2 015

Farrel and Greig 
(2016b)

USA 0,5 – 1 200 000 2 016

Jackson et al. 
(2017)

USA 0,7 a) – keine Angaben 2 014

BLS (2018b) USA 1,0 a) – 1 600 000 2 017

CIPD (2017) UK – 4,0 b) 1 300 000 2 016

INPS (2018) Italien 2,0 b) 750 000 2 017

Ilsøe and 
 Madsen (2017) 

Dänemark – 1,0 b) 42 000 2 017

Dolvik and 
 Jesnes (2017) 

Norwegen 0,5–1,0 c) – 10 000–30 000 2 017

Anmerkungen: * Personen, die mindestens einmal wöchentlich Plattformarbeit nachgehen, ** Personen, die mindestens 25 Prozent 
ihres Einkommens durch Plattformarbeit bestreiten, a) Anteil Erwerbstätige, b) Anteil Erwerbsbevölkerung, c) inklusive Airbnb und 
exklusive Uber. 

Quelle: eigene Illustration.

5 Vgl. ESIP (2019).
6 Vgl. Freudenberg (2019).
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um Beitragspflichten auch in der Praxis 
durchzusetzen? Abschnitt  4 präsentiert 
hierzu innovative Regulierungsansätze in 
Europa und darüber hinaus, die darauf ab-
zielen, Plattformen bei der Beitragsabfüh-
rung und/oder der Einkommensmeldung 
einzubinden. Ansätze zur Erfassung grenz-
überschreitender Plattformtätigkeit werden 
in Abschnitt  5 diskutiert. Dabei wird der 
Vorschlag einer globalen „Digitalen Sozia-
len Sicherung“ von Enzo Weber kritisch ge-
würdigt und aktuelle Ideen der EU und 
OECD vorgestellt. Der Beitrag schließt mit 
einem Fazit und abgeleiteten Handlungsop-
tionen für die Soziale Sicherung in Deutsch-
land.

2. Umfang und Ausprägung von Platt-
formarbeit

Wie verbreitet ist Plattformarbeit in der 
 heutigen Arbeitswelt? Empirische Untersu-
chungen kommen generell zu dem Ergeb-
nis, dass nur ein geringer Anteil der Erwach-
senenbevölkerung in diesen neuen Arbeits-
formen aktiv ist (Tabelle 1). Für Deutschland 
ermitteln Bonin und Rinne (2017), dass rund 
1  Prozent der Erwachsenen im Jahr 2017 
Plattformarbeit nachging (rund 620 000 Per-
sonen). Die Ergebnisse von Bonin und Rin-
ne (2017) bewegen sich damit in einer ähnli-
chen Größenordnung wie Untersuchungen 
für andere europäische Länder oder für die 
USA, wo die Plattformökonomie ihren Ur-
sprung nahm (Tabelle 1).7

Für Deutschland liegen jedoch auch andere 
Studien vor, die einen deutlich höheren Um-
fang von Plattformarbeit ermitteln (Tabel-
le 1). Eine vom BMAS geförderte Untersu-
chung (Serfling 2018) schätzt, dass rund 
5 Prozent der Erwachsenen einer Plattform-
tätigkeit nachgehen. Huws et al. (2019) er-
mitteln, dass 6 Prozent mindestens einmal 
wöchentlich in diesen neuen Arbeitsformen 
aktiv sind. Eine Studie der EU-Kommission 
(Pesole et al. 2018) beziffert, dass gut 6 Pro-
zent der Erwachsenen in Deutschland einen 
wesentlichen Anteil ihres Einkommens (min-

destens 25  Prozent) durch Plattformarbeit 
bestreiten. Diese Studien überschätzen je-
doch vermutlich deutlich die Verbreitung 
von Plattformarbeit aufgrund methodischer 
Mängel, die in Infokasten 1 diskutiert wer-
den.8 Für Deutschland bietet daher die Stu-
die von Bonin und Rinne (2017) die vermut-
lich genaueste Abschätzung des Umfangs 
von Plattformarbeit.
Zusammenfassend stellt Plattformarbeit 
noch ein Randphänomen am Arbeitsmarkt 
dar. Daraus abzuleiten, dass diese neuen 
Arbeitsformen aus sozialpolitischer Sicht 
nicht von Belang sind, wäre jedoch zu kurz 
gegriffen. Ähnlich wie in den vergangenen 
Jahren könnte die Plattformökonomie wei-
ter rasant im zweistelligen Prozentbereich 
wachsen und damit für steigende Anteile 
der Bevölkerung Beschäftigung bieten.9 Als 
Wachstumstreiber lassen sich die folgen-
den Faktoren identifizieren.
Zunächst könnten drei technologische 
Trends zu einer weiteren Zunahme von 
Plattformarbeit führen: 1) Die zunehmende 
Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). In 
der aktuellen Entwicklungsphase ist es zu-
nächst notwendig, KI-Systeme zu trainieren 
unter anderem im Hinblick auf menschli-
ches Wahrnehmungsvermögen (beispiels-
weise Erkennen von Dialekten oder Ge-
sichtsausdrücken).10 Bis zur Ausreifung von 
KI-Systemen ist daher mit einer zunehmen-
den Nachfrage von Plattformarbeit zu rech-
nen. Auf lange Frist könnte KI jedoch zahl-
reiche menschliche Routinetätigkeiten (auch) 
in der Plattformökonomie ersetzen und da-
mit einen gegenläufigen Trend entfalten. 

7 Bereits Ende der 1990er-Jahre starteten Plattformen wie 
Elance oder Guru ihr Geschäft in den USA. Vgl. Frei (2009).

8 Ergebnisse zum Umfang von Plattformarbeit, die auf Umfra-
gen beruhen, variieren stark im Hinblick auf das genutzte Be-
fragungsdesign und die Abgrenzung von Plattformarbeit. Er-
gebnisse zum Umfang von Plattformarbeit sind folglich nur 
beschränkt vergleichbar.

9 Für die Jahre 2013 bis 2015 messen Farrell und Greig (2016b) 
einen Anstieg der Gig Economy von rund 200  Prozent pro 
Jahr in den USA. In den darauffolgenden Jahren hat sich die-
ses Wachstum etwas abgeschwächt (Farrell et al. 2019). An-
dere Berechnungen auf Basis des Online Labour Market In-
dex ermitteln jährliche Wachstumsraten von rund 15 Prozent 
pro Jahr im Zeitraum 2016 bis 2018.

10 Diverse Anwendungsbeispiele für das Trainieren von KI-Sys-
temen finden sich auf Clickworker (2019).
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2)  Verbesserter Zugang zu schnellem und 
mobilem Internet ist entscheidend für die 
künftige Dynamik der Plattformökonomie, 
erleichtert dieses doch Plattformarbeit orts-
ungebunden anzubieten und nachzufragen. 
3) Zusätzlich könnte die Blockchain-Tech-
nologie das Wachstum von Plattformarbeit 
beschleunigen. Sie ermöglicht, Transakti-
onskosten in der Plattformökonomie (Platt-
formgebühren) weiter zu reduzieren und 
 damit die Attraktivität dieser neuen Arbeits-

formen gegenüber traditionellen Beschäfti-
gungsverhältnissen zu erhöhen.11

Infokasten 1:  Studien zum Umfang von Plattformarbeit – methodische Unterschiede und 
Mängel

Studien zum Umfang von Plattformarbeit sind häufig im Hinblick auf die genutzten Daten 
und die genutzte Methodik begrenzt. Dies kann, wie folgend dargestellt, zu deutlichen 
Überschätzungen dieses neuen Arbeitsmarktphänomens führen.
Bonin und Rinne (2017) schätzen den Umfang von Plattformarbeit auf Basis einer reprä-
sentativen Telefonbefragung von rund 10 000 Personen für Deutschland. Eine wichtige 
Erkenntnis dieser Studie ist, dass sich die Befragten oft fälschlicherweise als Plattform-
arbeiter eingestuft haben, beispielsweise weil sie den Verkauf von Gütern und Dienstleis-
tungen über ihre eigene Homepage als Plattformarbeit ansehen oder weil sie Arbeit, die 
über das Jobportal der Arbeitsagenturen vermittelt wurde, als Plattformarbeit identifizie-
ren. Den Autoren ist es möglich, derlei Falscheinschätzungen zu korrigieren. Damit sinkt 
der Umfang von Plattformarbeit von 2,9 Prozent auf 0,9 Prozent der Erwachsenenbevöl-
kerung.
Huws et al. (2019) führen eine Befragung zum Umfang von Plattformarbeit in sieben EU-
Staaten durch. Laut ihren Ergebnissen sind zwischen 6  Prozent (Deutschland) und 
12 Prozent (Italien) mindestens einmal pro Woche in Plattformarbeit aktiv. Wie von Bonin 
und Rinne (2017) gezeigt, ist davon auszugehen, dass ein großer Anteil der Befragten 
ihre Tätigkeit fälschlicherweise als Plattformarbeit einstufen. Huws et al. (2017, 19) sind 
sich dieser Problematik bewusst und wählen daher zusätzlich eine sehr enge Definition 
von Plattformarbeit, welche lediglich Personen umfasst, die mindestens wöchentlich auf 
Arbeitsplattformen aktiv sind, ihr Haupteinkommen durch diese bestreiten und ihre Ar-
beitsaufträge über eine App erlangen. Gemäß dieser Definition sind zwischen 1 Prozent 
(Niederlande) und 3 Prozent (Italien) in Plattformarbeit aktiv.
Pesole et al. (2018) führen eine Onlinebefragung in 14 EU-Ländern durch. Die Autoren 
berücksichtigen nicht, dass sich die Befragten fälschlicherweise als Plattformarbeiter 
einordnen (Bonin und Rinne 2017). Zudem ist es fragwürdig, ob die Onlinebefragten aus-
reichend repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind. Aus diesen Gründen stellen die 
Ergebnisse vermutlich eine Überschätzung des Umfangs von Plattformarbeit dar.
Serfling (2018) befragt rund 375 000 Internetnutzer in Deutschland zum Thema Plattfor-
marbeit. Der Autor geht davon aus, dass seine Auswertungen den Umfang von Plattfor-
marbeit vermutlich überschätzen (Serfling 2018, S. 15, 20). Die Gründe zu denen für Pe-
sole et al. ausgeführten sind nahezu identisch.

11 Die Stärke der Blockchain-Technologie liegt darin, Informati-
onen zentral und unwiderruflich zu speichern. Dies gewähr-
leistet ein hohes Maß an Vertrauen und Transparenz für öko-
nomische Transaktionen. Plattformen als Intermediär und 
deren Gebühren wären bei Nutzung dieser Technologie nicht 
mehr notwendig. An ihre Stelle könnten kostengünstigere 
Peer-to-Peer-Systeme treten. Vgl. Tapscott (2016) und 
Sundararajan (2016).
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Wachstum von Plattformarbeit könnte sich 
auch durch einen Wandel der Nachfrage 
und des Angebots von Dienstleistungen er-
geben. Die Plattform Uber beispielsweise 
hat nicht nur die Nachfrage nach traditionel-
len Taxifahrten partiell ersetzt, sondern 
auch die Nutzung privater Pkw-Fahrten.12 
Zudem schafft die Plattformökonomie 
Dienstleistungen, die in diesem Maße bis-
her nicht angeboten wurden (beispielsweise 
Essenslieferdienste). Das Potenzial für wei-
teres Outsourcing von unbezahlter Haus-
haltsarbeit über die Plattformökonomie ist 
nach wie vor beträchtlich: Über drei Stun-
den (196 Minuten) werden pro Tag in 
Deutschland in der Erwerbsbevölkerung für 
unbezahlte Arbeit wie Einkaufen, Kinderbe-
treuung oder Kochen aufgewandt.13 Ähnli-
ches Potenzial gilt für die Nachfrage von 
Unternehmen, Dienstleistungen der Platt-
formökonomie zu nutzen: Noch nutzen nur 
rund 2 Prozent von Unternehmen der Infor-
mationswirtschaft und des verarbeitenden 

Gewerbes in Deutschland Dienstleistungen, 
die über Plattformen vermittelt werden (mit 
sehr unterschiedlichen Dynamiken in den 
jeweiligen Subbranchen).14 Aber auch auf 
Arbeitsangebotsseite sind Veränderungen 
denkbar, denn gerade für Menschen mit 
Behinderungen oder Kinderbetreuungs- be-
ziehungsweise Pflegeverpflichtungen stellt 
die Plattformarbeit eine Möglichkeit dar, 
zeitlich und örtlich flexibel Erwerbseinkom-
men zu erzielen. Letztendlich hängt das Ar-
beitsangebot in der Plattformökonomie je-
doch auch stark von der Lage am traditio-
nellen Arbeitsmarkt ab. Trüben sich die 
Chancen einer traditionellen abhängigen 
Beschäftigung konjunkturbedingt ein, ist 
mit einem Anstieg von Plattformarbeit zu 
rechnen; werden diese neuen Erwerbsfor-
men doch häufig zum Überbrücken von Ein-

Abbildung 1: Wachstumstreiber und -hürden von Plattformarbeit

Wachstumstreiber Wachstumshürden

– Künstliche Intelligenz (KI) – stärkere Regulierung

– Blockchain-Technologie – Plattformarbeit durch 

Maschinen ersetzt
– verbesserter Internetzugang

– steigende Präferenz für 

sichere Arbeit
– Arbeitsauslagerung von Haushalten & 

Unternehmen 

– Präferenz für flexible Arbeit  

(von Eltern/Pflegenden)

– mangelnde Chancen am traditionellen 

Arbeitsmarkt

– Kostenersparnis (beispielsweise Sozialabgaben)

Quelle: eigene Abbildung.

12 Vgl. McKinsey (2016), S. 77.
13 Vgl. OECD Time Use Survey (2019).
14 Vgl. Erdsiek et al. (2018), S. 9.
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kommensschwankungen (beispielsweise bei 
Arbeitslosigkeit) genutzt.15

Arbeitskosten sind wesentlich für die künfti-
ge Entwicklung von Plattformarbeit. Meist 
werden Dienstleistungen in der Gig Econo-
my von Selbstständigen ausgeführt. Letzte-
re sind jedoch nur bedingt sozialversiche-
rungspflichtig beziehungsweise führen ef-
fektiv nur begrenzt Sozialabgaben ab 
(Abschnitt 3). Zudem gelten für Selbststän-
dige zahlreiche Arbeitnehmerrechte  – wie 
Urlaubsanspruch oder Mindestlohn – nicht. 
Als Folge fallen die Arbeitskosten in der 
Plattformökonomie häufig geringer aus als 
bei traditioneller Beschäftigung, was letzt-
endlich zu einem Wachstum von Plattform-
arbeit beitragen kann.16 Ob dieser kompara-
tive Vorteil der Plattformökonomie jedoch 
langfristig bestehen bleibt, hängt maßgeb-

lich von der Regulierung dieser neuen Er-
werbsformen ab. Ein Aspekt, der aus Sicht 
der Sozialversicherung in den Abschnitten 3 
und 4 näher beleuchtet wird.
Zusammenfassend sprechen zahlreiche 
Faktoren für ein weiteres Wachstum von 
Plattformarbeit. In welchem Maße diese 
Wachstumspotenziale jedoch zum Tragen 
kommen, ist unsicher. Die Erfahrungen zei-
gen, dass die Plattformökonomie keinem li-
nearen Trend folgt, vielmehr sind disruptive 

Abbildung 2: Stundenlohn unterschiedlicher Plattformen
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Anmerkung: Dollarangaben wurden mit einem einheitlichen Kurs (1 Euro=1,15 US-Dollar) umgerechnet.

Quelle: eigene Abbildung basierend auf De Groen und Maselli (2016), Berg (2016), Hall und Krueger (2016), Forde et al. (2017), Codag-
none et al. (2016). 

15 Vgl. Farrell und Greig (2016a). Besonders zeigt sich dies in 
Krisenländern wie der Ukraine oder Venezuela, wo Plattform-
arbeit rasanten Zulauf erfahren hat. Vgl. Aleksynska et al. 
(2018) und Schmidt (2019).

16 Vgl. Forde et al. (2017), S.  40.  Für Firmen stellen geringere 
Kosten von Plattformarbeit den Hauptgrund dar, diese exter-
nen Dienstleistungen nachzufragen. Vgl. Codagnone et al. 
(2016), S. 42.
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beziehungsweise exponentielle Entwicklun-
gen möglich.17 Vor diesem Hintergrund wird 
empfohlen, die Entwicklung von Plattform-
arbeit genau zu beobachten.
Wie viel verdienen Personen mittels Platt-
formarbeit? Die Antwort ist mit entschei-
dend für die Schutzbedürftigkeit von Er-
werbstätigen in der Gig Economy. Häufig ist 
das auf Plattformen erzielte Einkommen pro 
Stunde gering, unterhalb oder nahe dem 
deutschen Mindestlohn (Abbildung 2). Dies 
gilt insbesondere für einfache Tätigkeiten 
auf Crowdworking-Plattformen (sogenann-
tes Clickworking). Etwas höhere Entgelte 
werden hingegen häufig für lokale, physi-
sche Arbeiten erzielt, die beispielsweise 
über Plattformen wie Uber oder Foodora 
vermittelt werden.18 Auf Plattformen, die rein 
digitale Arbeit für höher qualifizierte Perso-
nen anbieten, ist eine hohe Spreizung der 
Gehälter meist zwischen 5 und 20 Euro pro 
Stunde zu beobachten.19 Für ausgewählte 
Experten werden jedoch auch Einkommen 
von über 100 Euro pro Stunde gezahlt.20

Für viele Plattformarbeiter können die tat-
sächlichen Stundenlöhne deutlich niedriger 
ausfallen. Die erfassten Entgelte berück-
sichtigen nicht Stunden unbezahlter Arbeit. 
Es ist weit verbreitet, dass Plattformarbei-
ter, besonders bei digitalen Dienstleistun-
gen und bei Arbeiten, bei denen im Zuge 
eines Wettbewerbsverfahrens nur ausge-
wählte Arbeiter den Zuschlag erhalten, lan-

ge Zeitspannen für die Suche nach Arbeit 
aufwenden müssen. De Groen und Maselli 
(2016, 7) zeigen, dass die effektiven Stun-
denlöhne um bis zu 60  Prozent niedriger 
ausfallen, wenn unbezahlte Arbeitszeit be-
rücksichtigt wird.
Sozialpolitisch relevant ist, ob die beobach-
teten niedrigen Stundenlöhne bei Plattform-
arbeit letztendlich auch mit einem niedrigen 
Haushaltseinkommen einhergehen. Forde 
et al. (2017) deuten darauf hin, dass speziell 
die Gruppe der Crowdworker häufig zu 
Haushalten mit niedrigem Haushaltsein-
kommen gehören. Bonin und Rinne (2017) 
zeigen für Deutschland, dass das Haus-
haltseinkommen von Plattformarbeitern ins-
gesamt hingegen leicht überdurchschnitt-
lich ausfällt. Diese Frage ist daher noch 
nicht ausreichend von empirischen Studien 
beantwortet.
Zwischen einem und zwei Drittel der Platt-
formarbeiter stufen sich als abhängig Be-
schäftigte ein. Dies ist ein überraschendes 
Ergebnis von Befragungen unter Plattform-

Tabelle 2: Anteil Plattformarbeiter mit abhängiger Beschäftigung

Studie
Anteil mit abhängiger 
Beschäftigung*

untersuchte 
Plattformen

Region 

Serfling (2018) 31 % verschiedene Deutschland

Huws et al. (2017) 66 % verschiedene Europa

Pesole et al. (2018) 68 % verschiedene Europa

Forde et al. (2017) 41 %** Crowdwork Europa

Berg (2016) circa 50 % Crowdwork weltweit

Berg et al. (2018) 34 % Crowdwork weltweit

Anmerkungen: * laut Selbstauskunft, ** nur Vollzeitbeschäftigung berücksichtigt. 

Quelle: eigene Abbildung.

17 Ein eindrucksvolles Beispiel für derlei disruptive Entwicklung 
ist die Wissensplattform Wikipedia, die innerhalb kürzester 
Zeit den traditionellen Enzyklopädienmarkt ersetzt hat.

18 Vgl. De Groen und Maselli (2016) und Hall und Krueger (2016). 
Lokale Plattformarbeit steht im Vergleich zu reiner Online-
arbeit nicht im globalen Wettbewerb. Der Pool an Plattform-
arbeitern ist bei lokalen Tätigkeiten folglich deutlich limitier-
ter, was die höheren Stundenlöhne erklären könnte.

19 Vgl. Codagnone et al. (2016).
20 Vgl. Money (2018).
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arbeitern (Tabelle 2). Unklar ist dabei, ob die 
Befragten ihre Plattformtätigkeit als abhän-
gige Beschäftigung ansehen. Wahrscheinli-
cher ist es, dass sie einer hybriden Erwerbs-
tätigkeit nachgehen, das heißt, dass sie re-
gulär abhängig beschäftigt sind und 
nebenbei einer selbstständigen Plattform-
arbeit nachgehen. Darauf deutet der hohe 
Anteil von Plattformarbeitern im Nebenver-
dienst hin: Nur rund 25 bis 33 Prozent der 
Plattformarbeiter in Europa beziehen ihr 
Haupteinkommen über diese neuen Ar-
beitsformen (Tabelle  3). Plattformarbeit er-
folgt folglich meist im Nebenerwerb.21 Sozi-
alpolitisch stellt sich die Frage, inwieweit 
solch hybrid tätige Plattformarbeiter ausrei-
chend über ihre abhängige Beschäftigung 
sozial abgesichert sind.
Ein erheblicher Anteil von Plattformarbeit 
erfolgt grenzüberschreitend. Das heißt das 
Land, in dem der Plattformarbeiter seinen 
Arbeitsort beziehungsweise Wohnort hat, 
entspricht nicht dem Land, in dem die ver-
mittelnde Plattform und/oder der Kunde 
seinen Sitz hat. Wie umfassend der Umfang 
solcher grenzüberschreitender Plattformar-

beit ist, wurde bis dato nicht untersucht. 
Aufgrund der sozialpolitischen Relevanz 
(Abschnitt 5) soll folgend eine grobe Schät-
zung erfolgen.
In der Regel ist davon auszugehen, dass 
grenzüberschreitende Plattformtätigkeit nur 
bei digital bereitgestellten Arbeitsleistungen 
möglich ist. Ermittelt man folglich den Um-
fang rein digitaler Plattformarbeit, kann man 
den maximal möglichen Umfang grenz-
überschreitender Plattformarbeit berech-
nen. Laut De Groen et al. (2017) geht gut die 
Hälfte (54 Prozent) der von den Autoren un-
tersuchten Plattformarbeiter in der EU rein 
digitaler Arbeit nach.22 Zu einem ähnlichen 
Ergebnis kommt die Studie von Pesole et al. 
(2018). In 12 von 14 untersuchten EU-Län-
dern führt die Mehrheit der Plattformarbeit 
rein digitale Tätigkeiten durch (zum Teil ne-
ben einer physischen Plattformtätigkeit).23 
So auch Eurofound (2018), die ermitteln, 

Tabelle 3: Anteil von Plattformarbeitern im Haupterwerb

Studie

Anteil im 
Haupterwerb                          
( mindestens 50 % des 
 Gesamteinkommens)

mit signifikantem 
Plattformeinkommen                          
(mindestens 25 % des 
Gesamteinkommens)

untersuchte 
Plattformart 

Region 

Serfling (2018) 33 % – unterschiedlich Deutschland

Huws et al. (2017) circa 25 % circa 40 % unterschiedlich Europa

Pesole et al. (2018) circa 25 % circa 60–75 % unterschiedlich Europa

Forde et al. (2017) 25 % 38 % Crowdwork Europa

Berg (2016) 37 % – Crowdwork weltweit

Berg et al. (2018) 58 % – Crowdwork weltweit

Rani and Furrer 
(2018)

68 % – Crowdwork 
Entwicklungs-
länder

Elance and oDesk 
(2014)

63 % –
hochgebildete 
Freelancer 

weltweit

Nubello (2014) 61 % –
hochgebildete 
Freelancer 

weltweit

Quelle: eigene Abbildung.

21 Höhere Anteile werden in Entwicklungsländern und für Hoch-
qualifizierte (beispielsweise Programmierer) ermittelt.

22 Vgl. De Groen et al. (2017), S. 351.
23 Vgl. Pesole et al. (2018), S. 35.
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dass rund 40 Prozent der Plattformarbeiter 
digitale Dienstleistungen anbieten. Schaut 
man sich nun in Tabelle 4 an, wo die größten 
Plattformen ihren Sitz haben, wird schnell 
deutlich, dass unter diesen nur eine deut-
sche (Clickworker) und nur sehr wenige eu-
ropäische Plattformen vertreten sind. Vor 
diesem Hintergrund verwundert es nicht, 
dass auch bei einer Befragung unter deut-
schen Plattformarbeitern ein großer Anteil 
angab, für ausländische (und weitestge-
hend außereuropäische) digitale Plattfor-
men wie Freelancer (7 Prozent der Befrag-

ten), Crowdflower (5  Prozent) oder Guru 
(6 Prozent) aktiv zu sein.24

Zusammenfassend ist der Umfang grenz-
überschreitender Plattformarbeit schwer 
einzuschätzen. Da rund die Hälfte der Platt-
formarbeiter vermutlich rein digitale Dienst-
leistungen anbieten und die meisten der 
dabei vermittelnden Plattformen im  – zu-
meist sogar außereuropäischen  – Ausland 
ihren Sitz haben, ist davon auszugehen, 

Tabelle 4: In welchem Land haben die größten Plattformen ihren Hauptsitz?

Plattform Bereich
registrierte 
Arbeiter

Hauptsitz/Abdeckung 

Freelancer Macro Tasks, IT & Business 26 600 000 Australien/international 

Zhubajie/Witmart IT, Business, Design 15 000 000 China/international

Upwork Macro Tasks, IT & Business 10 000 000 US/international 

Crowdsource Micro-Tasks 8 000 000 US/international 

Care.com Pflege-/Haushaltsdienstleistungen 6 600 000 US/international

Epweike IT, Design 6 000 000 China/China

Crowdflower Micro-Tasks 5 000 000 US/international 

Taskcn  IT, Design 3 000 000 China/China

680 IT, Design 3 000 000 China/China

Fieldagent Market Research 800 000 US/international 

Microworkers Micro-Tasks 760 000 US/international 

Clickworker Micro-Tasks 700 000
Deutschland/ 
international

Amazon Mechanical 
Turk

Micro-Tasks 500 000 US/international 

Uber Fahrdienstleistungen 400 000 US/international

99designs Design 365 000 US/international 

Peopleperhour IT, Business 250 000 GB/international 

Twago Micro-Tasks 225 000 Spanien/international

Others erfasst von 
 Codagnone et al. (2016)

– 1 005 000 –

gesamte Zahl registrierter Arbeiter 88 205 000

Schätzung aktiver Arbeiter (Annahme 10 % sind aktiv) 8 820 500

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Codagnone et al. (2016), To and Lai (2015), Li et al. (2017) und auf Jahresberichten der Platt-
formen. 

24 Vgl. Serfling (2018), S. 42.

Arbeiten 4.0 und Digitalisierung 373



dass über ein Viertel und bis zur Hälfte der 
Plattformarbeiter grenzüberschreitend aktiv 
sind. Daraus ergeben sich weitreichende 
Folgen für die Soziale Absicherung, zeigt 
sich doch, dass die Erfassung grenzüber-
schreitender Plattformtätigkeiten durch die 
Träger der Sozialversicherung bis dato 
kaum gelingt (Abschnitt 4). Abschnitt 5 dis-
kutiert daher internationale Ansätze zur Bei-
tragsüberwachung solch globaler Gig-
Work.

3. Der Plattformarbeiter in Europa – 
 sozial abgesichert in der Renten-
versicherung?

Um eines vorwegzunehmen: Das europäi-
sche und außereuropäische Ausland bietet 
bei der Absicherung neuer Erwerbsformen 
und insbesondere Plattformarbeit, vorsichtig 
ausgedrückt, ein buntes Bild. Es ist keines-
wegs so, wie es aus der deutschen Vogel-
perspektive manchmal erscheint, dass nach 
dem Überfliegen der deutschen Grenze aus-
ländische Sozialsysteme nur darauf warten, 
entdeckt und als „vorbildlich“ übernommen 
zu werden. Was man beim Blick über den 
Tellerrand sieht, ist oft nur der nächste Tel-
lerrand – mit all seinen historisch pfadabhän-
gig gewachsenen Eigenheiten und vor allem 
auch Lücken, gerade wenn es um die Absi-
cherung der Selbstständigen geht.
Dieser Eindruck wurde durch die von den 
Autoren durchgeführten IVSS- und die ESIP-
Studien bestätigt. Obwohl die ESIP-Studie 
alle Zweige der Sozialen Sicherheit ins Visier 
nahm, werden sich die folgenden Ausführun-
gen auf die Alterssicherung beschränken.
Die Frage nach der Absicherung selbststän-
diger Plattformarbeiter in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist erst einmal schnell 
beantwortet, wo diese nicht an die Aus-
übung von Erwerbsarbeit anknüpft, son-
dern an den Wohnsitz. Dies ist allerdings 
jedenfalls in Europa auf dem Feld der Al-
terssicherung nur ausnahmsweise der Fall 
wie in den Niederlanden. Renten sind typi-
scherweise beitragsfinanziert; insofern spielt 

der Schlüssel des Zugangs über Erwerbsar-
beit eine Rolle. Schließlich ist zu berück-
sichtigen, dass in manchen Fällen auf den 
ersten Blick zwar eine mehr oder weniger 
umfassende Pflichtversicherung besteht, 
diese aber unter der Oberfläche durch 
gruppenspezifische Sonderregeln (Stich-
wort dritter Status) oder hohe Geringfügig-
keitsschwellen de facto ausgehöhlt wird.

3.1 Der Plattformarbeiter in Europa – 
selbstständig oder angestellt?

Eine wichtige Weichenstellung bei der Ge-
nerierung einer angemessenen Alterssiche-
rung ist die Qualifizierung des Plattformar-
beiters als abhängig Beschäftigter oder 
Selbstständiger.25 Gilt er – wie in der über-
wältigenden Zahl der Fälle auch im interna-
tionalen Vergleich – als Selbstständiger, so 
ergeben sich eine Reihe von Folgeproble-
men. Dies erkennt man nicht nur am Bei-
spiel Deutschlands, wo die soziale Siche-
rung der Selbstständigen unbestritten sehr 
fragmentiert ist. Auch im Ausland gibt es 
massive Verwerfungen. Sie haben in aller 
Regel ihren Ursprung in dem Umstand, 
dass es an einem Arbeitgeber fehlt, der  – 
wie bei Arbeitnehmern – einen Teil der Sozi-
alabgaben übernehmen müsste. Die folgen-
de Untersuchung wird sich daher verglei-
chend und kritisch mit den speziellen 
Ausgestaltungen der Alterssicherung von 
selbstständigen Plattformarbeitern in Euro-
pa befassen.
Andererseits sollte man den Schutz, den ein 
Arbeitsverhältnis dem Plattformarbeiter 
vermittelt, nicht überbewerten. Ist die ab-
hängige Beschäftigung als Plattformarbei-
ter zum Beispiel nur ein Nebenjob, so kann 
es gerade in der Alterssicherung schnell zu 
Lücken kommen. So machte zum Beispiel 
die als „gute Plattform“ gelobte Lieferkette 
Foodora in Deutschland ihre Fahrer zu Ar-
beitnehmern, aber oft nur in Form von Mini-

25 Für eine umfangreiche Liste zu dieser Thematik siehe EU-
OSAH (2017), S. 19 f.
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jobs. Die meisten Minijobber nutzen dann 
die in Deutschland bestehende Möglichkeit 
sich von der Versicherungspflicht zu befrei-
en, mit der Folge, dass keine Versiche-
rungszeiten und -ansprüche für ihre Tätig-
keit verdient werden.
Insgesamt soll an dieser Stelle der Hinweis 
genügen, dass Plattformarbeiter im interna-
tionalen Vergleich in aller Regel selbststän-
dig beschäftigt sind. Nur in wenigen Fällen 
ist der Gesetzgeber (beispielsweise in Por-
tugal)26 oder die Sozialverwaltung (zum Bei-
spiel in Ungarn und der Schweiz)27 einge-
schritten, um den Status von Plattformar-
beitern festzulegen. Gelegentlich versucht 
die Rechtsprechung korrigierende Eingriffe 
zur Klärung der Statusfrage (beispielsweise 
in Frankreich oder Spanien).28 Die uns be-
kannten Rechtsstreite beziehen sich jedoch 
nur auf lokale Plattformarbeit wie Trans-
portdienstleistungen (Uber) oder Bring-
dienste (Deliveroo). Bis zu 50  Prozent der 
Plattformarbeiter bietet jedoch rein digitale 
Dienstleistungen an (Abschnitt  2). Für die-
sen großen Anteil der Plattformarbeiter ist 
der Selbstständigenstatus folglich (noch) 
vergleichsweise unbestritten.

3.2 Die Unterscheidung zwischen for-
maler und tatsächlicher Absiche-
rung

Es ist zu unterscheiden zwischen einer for-
malen Absicherung dem Grunde nach und 
einer tatsächlichen Absicherung. Vor allem 
bei der Rente29 sind die Versicherungslü-
cken in der Praxis weit größer als es ein ers-
ter Blick auf die normativen Rahmenbedin-
gungen vermuten lässt. Die festzustellende 
Diskrepanz wird oft auf Sonder- und Aus-
nahmeregeln zurückzuführen sein. Zu ei-
nem gewissen Teil besteht aber auch eine 
Diskrepanz zwischen rechtlicher und tat-
sächlicher Abdeckung  – als Konsequenz 
der Unterlassung von Meldepflichten, vor-
sätzlich, unwissentlich, oder einfach auf-
grund der hohen administrativen Befol-
gungskosten.30

3.2.1 Die formale Absicherung selbst-
ständiger Plattformarbeit: jeden-
falls in Europa fast universell

Was die formale Absicherung angeht, so er-
mittelte eine weltweit durchgeführte IVSS-
Studie eine relativ schwache Abdeckung 
selbstständig beschäftigter Plattformarbei-
ter in der gesetzlichen Rentenverssiche-
rung.31 Nur in 48 Prozent der antwortenden 
Länder wurde der Schutz als umfassend 
angesehen, in 17 Prozent ist nur ein Teil der 
Betroffenen versichert. In 21  Prozent sind 
selbstständige Plattformarbeiter überhaupt 
nicht versichert. Hierbei sind es vor allem 
die Länder mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommensniveau, in denen die Absiche-
rung lückenhaft ist.32

In Europa sieht die formale Abdeckung da-
gegen erst einmal deutlich besser aus. In 
fast allen von der ESIP (2019) untersuchten 
Ländern ist der Zugang obligatorisch, so in 
Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich, 
Kroatien, Italien, Luxemburg, Niederlande 
(einwohnerbasiert), Slowakei, Schweden 
und der Schweiz.33 In einzelnen Fällen sind 
die (von einem oder wenigen Auftragge-
bern) „abhängigen“ Selbstständigen, nicht 
aber alle übrigen Selbstständigen pflicht-
versichert, so neben Deutschland auch in 
Rumänien.34

26 Vgl. OECD (2019), S. 29.
27 So gelten in Ungarn nicht die Uber-Fahrer, sehr wohl aber die 

Anbieter von Lieferdiensten und sogar die virtuellen Platt-
form arbeiter als abhängig beschäftigt. Vgl. ESIP (2019), 
S.  7.  Im internationalen Vergleich offenbar einmalig ist die 
Konsequenz für die Bestimmung des Arbeitgebers: Es ist 
nicht die Plattform, sondern der Nutzer. Vgl. ESIP (2019), 
S. 15. Es sind allerdings Zweifel berechtigt, ob dies in der Pra-
xis auch so funktioniert. In der Schweiz dagegen betrachtet 
die Sozialverwaltung Uber-Fahrer als Beschäftigte, was aller-
dings gerichtlich angegriffen wird.

28 Cour de Cassation (2019), Rodríguez-Pinero (2019), S. 99 f., 
ESIP (2019), S. 7.

29 Vgl. Freudenberg (2019), S. 20.
30 So kam eine Umfrage in Frankreich zu dem Schluss, dass nur 

15 Prozent der Befragten Einkommen aus der Plattformarbeit 
dem Staat melden würden. Die Mehrheit (59 Prozent) würde 
dies unterlassen, 25 Prozent sagten, sie wissen es nicht. Vgl. 
Lhernould (2018).

31 Vgl. Freudenberg (2019).
32 Vgl. Freudenberg (2019), S. 17 ff.
33 Vgl. ESIP (2019), S. 9 ff.
34 Vgl. Spasova (2018).
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Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen 
Spasova et al. (2017), die für europäische 
Länder untersuchen, inwieweit ein rechtli-
cher Zugang zum Sozialschutz für Selbst-
ständige besteht. Da die meisten Plattform-
arbeiter selbstständig aktiv sind, kann diese 
Studie auch Erkenntnisse für die Absiche-
rung von Gig-Workern im europäischen Ver-
gleich liefern. Die Autoren kommen zu dem 
Schluss, dass bis auf fünf Länder alle ande-
ren 28  EU-Länder einen umfänglichen Zu-
gang für Selbstständige im Bereich der ge-
setzlichen Altersrentensysteme bieten (sie-
he dunkelgrau markierte Länder). Nur 
Rumänien, den Niederlanden, dem Verei-
nigten Königreich, Spanien und Deutsch-
land (siehe hellgrau markierte Länder) wird 
lediglich eine „teilweise“ Absicherung der 
Selbstständigen im Bereich der gesetzli-
chen Altersrenten attestiert.35 Die Ergebnis-
se von Spasova et al. (2017) gelten jedoch 

nur für Selbstständige im Haupterwerb. Er-
folgt selbstständige Plattformarbeit hinge-
gen im Nebenerwerb oder mit geringem 
Erwerbseinkommen, kann die rechtliche 
Absicherung noch deutlich geringer in Eu-
ropa ausfallen, wie im Folgenden diskutiert.

3.2.2 Die tatsächliche Absicherung 
selbstständiger Plattformarbeit 
in Europa: deutlich lückenhafter

Verschiedenartige Sonderregeln, die teil-
weise nur für Selbstständige gelten oder die 
im Vergleich zu abhängig Beschäftigten 
„großzügiger“ ausfallen, verhindern gerade 

Abbildung 3: Rechtliche Absicherung von Selbstständigen im Haupterwerb im Bereich 
der gesetzlichen Altersrenten

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Spasova et al. (2017) und DataMaps.eu.

35 Beispielsweise, da nur ausgewählte Gruppen Selbstständiger 
abgesichert sind oder da andere (weniger generöse) Regeln 
für die Selbstständigen gelten. Vgl. Spasova et al. (2017), 
S. 76.
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bei Plattformarbeit in der Praxis oft eine an-
gemessene Alterssicherung. So gelten in 
zahlreichen Ländern sehr hohe Geringfü-
gigkeitsgrenzen, bis zu denen selbstständi-
ges Einkommen nicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung verbeitragt werden 
muss. In Portugal beispielsweise können 
mehr als 2 400 Euro monatlich selbststän-
dig beitragsfrei hinzuverdient werden. Ähn-
liche Befreiungen von der Versicherungs-
pflicht ergeben sich bei „nur“ gelegentlicher 
Plattformarbeit. Eine Übersicht unter-
schiedlicher Sonderregeln in EU-Ländern 
fasst Tabelle  5 zusammen. Eine ausführli-
chere Diskussion dieser Regeln findet sich 
in Schulz-Weidner und Wölfle (2019), er-
schienen in diesem Heft. Die Übersicht 
deutet darauf hin, dass in zahlreichen euro-
päischen Ländern Abdeckungslücken be-
stehen, selbst in jenen, die auf den ersten 
Blick einen ausreichenden Sozialschutz von 
Selbstständigen gewähren.
Schon für sich alleine trägt jede der aufge-
führten Ausnahmeregelungen zu deutlich 
geringeren Absicherungsniveaus in der ge-
setzlichen Rentenversicherung bei. Kumu-
lieren sich diese Sonderregelungen, ist in 
vielen Fällen mit einer kompletten Aushöh-
lung der Altersabsicherung zu rechnen. Die 
aktuell in Deutschland geplante generelle 
Rentenversicherungspflicht von Selbststän-
digen ist folglich nur eine notwendige Be-

dingung für einen ausreichenden Sozial-
schutz von Plattformarbeit. Hinreichend ist 
sie nicht, gilt es doch auch zahlreiche hier 
vorgestellte Sonderregelungen zu berück-
sichtigen. Dies gilt beispielsweise im Hin-
blick auf die Kumulation von Geringfügig-
keitsgrenzen bei abhängiger Beschäftigung 
und selbstständiger Tätigkeit. Die aktuellen 
Regeln ermöglichen, dass bei einem Ge-
samteinkommen von bis zu 900 Euro (das 
heißt 450  Euro aus abhängiger Beschäfti-
gung und 450 Euro aus selbstständiger Tä-
tigkeit) keinerlei Rentenanwartschaften ver-
dient werden. Ob die damit verbundenen 
Rentenlücken akzeptabel sind, bleibt frag-
lich.

4. Gute Verwaltungspraxis im inter-
nationalen Vergleich

Es ist eine Sache, den Umfang des gesetz-
lichen Sozialschutzes von Plattformarbei-
tern und die hierfür zu zahlenden Beiträge 
zu definieren. Eine ganz andere Frage ist, 
wer die Beiträge zu tragen hat, sowie die 
sich daran anschließende Beitragserhe-
bung und Beitragsüberwachung.
Im Folgenden werden in einem ersten 
Schritt Versuche im Ausland präsentiert, mit 
den genannten Herausforderungen aktiv 
umzugehen (Abschnitte 4.1 bis 4.4). In ei-

Tabelle 5: Mangelhafte Absicherung aufgrund zahlreicher Sonderregeln in Europa

Sonderregeln für selbstständige Plattformarbeiter Anwendung u. a. in folgenden Ländern

keine Versicherungspflicht bei gelegentlicher Tätigkeit FI, EE, PT

hohe Geringfügigkeitsschwellen PT, ES, SK, FR, FI, IT, LX

geringere Absicherung bei Nebenjobs IT

Opt-out-Möglichkeiten PL, EE

niedrigere Beitragssätze BE, FR, SE

niedrigere Beitragsbemessungsgrundlage ES, FI, HU, LT, LV, PL

Sonderregeln für neue Selbstständige DE, FR, PL

Sonderregeln für spezielle Unternehmensformen BE, EE

Quelle: eigene Abbildung.
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nem zweiten Schritt wird der Frage nachge-
gangen, was sich aus den genannten Bei-
spielen für Deutschland lernen lässt (Ab-
schnitt 4.5).

4.1 Tragung der Beitragslast

Soweit ein Arbeitsverhältnis zwischen Leis-
tungserbringer einerseits und Plattform be-
ziehungsweise Nutzer andererseits besteht, 
werden die Sozialabgaben von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gemeinsam getragen 
und vom Arbeitgeber abgeführt. Das ist (wie 
in Fußnote 27 erwähnt) in Ungarn der Nutzer 
der Plattform und in der Schweiz als Aus-
nahmefall die Plattform Uber, falls sich die 
Sozialverwaltung mit ihrer Auffassung 
durchsetzen sollte.
In allen übrigen Fällen gilt der Erbringer als 
Selbstständiger und muss daher die Beiträ-
ge alleine tragen. Eine bemerkenswerte Aus-
nahme ist die deutsche Künstlersozialversi-
cherung (KSK). Hier übernimmt der Nutzer 
der künstlerischen Leistung, der sogenannte 
Verwerter, einen Teil der Sozialabgaben, die 
Künstlersozialgabe. Es übernimmt also der 
(gewerbliche) Verbraucher, ohne Arbeitgeber 
zu sein, eine gesteigerte Verantwortung für 
den Sozialschutz einer selbstständig er-
werbstätigen Person. Dies mag ein Grund für 
den Umstand sein, dass das Modell der KSK 
auch im Ausland in jüngster Zeit auf Interes-
se stößt.36 In Kroatien gibt es eine ganz ähn-
liche Regelung für die Tätigkeit von Autoren 
oder Honorarempfängern im Rahmen atypi-
scher Arbeit. Hier muss der Auftraggeber die 
Beiträge abführen.

4.2 Pflicht zur Beitragsabführung

Von der Beitragstragung muss die Beitrags-
abführung unterschieden werden. Es geht 
um die Frage, ob der Selbstständige alle Mel-
de- und Abgabepflichten in eigener Person 
erfüllen soll, oder ob die digitale Vertragsab-
wicklung nicht weitaus effizientere Möglich-
keiten eines Abzugs „an der Quelle“ eröffnet.

Beispiele für eine entsprechende Verschie-
bung der Geldzahlungen zu einer vorgela-
gerten Quelle gibt es durchaus. In Frank-
reich können Plattformarbeiter unter 
 bestimmten Voraussetzungen (als Micro-
Entrepreneur) die Plattform beauftragen, für 
sie die Beiträge einzubehalten und abzufüh-
ren.
Auch in der Schweiz übernehmen manche 
Plattformen wie beispielsweise gigme.ch 
diese Aufgabe. Bei gigme.ch erfolgt die Bei-
tragsabführung für alle auf der Plattform Tä-
tigen, eine Opt-out-Möglichkeit, die Beiträ-
ge individuell abzuführen, besteht nicht. Die 
Beitragsabführung beschränkt sich auf 
Plattformarbeiter, die in der Schweiz leben. 
Nur sie dürfen für die Plattform gigme tätig 
sein.37

Auch in Indonesien werden bei der (Motor-
rad-)Taxiplattform GoJek automatisch Bei-
träge bei jeder Taxifahrt an die Unfallversi-
cherung abgeführt.38 Ähnliche Regimes fin-
den sich in Singapur und Malaysia, wo 
einige Plattformen auf freiwilliger Basis Bei-
träge an die Sozialversicherungen abführen. 
Die Plattform Grab ist dabei die erste uns 
bekannte Plattform, die die Beiträge zusätz-
lich für ihre selbstständigen Fahrer auf-
stockt  – ähnlich einem Arbeitgeberanteil.39 
In Malaysia subventioniert der Staat noch 
zusätzlich diese Beiträge.40

Hervorzuheben ist auch das innovative Mo-
dell der Beitragsabführung in Chile. Dort 
werden von jeder elektronischen Rechnung 
Selbstständiger – ob im Rahmen einer Platt-
formtätigkeit oder nicht  – 10  Prozent der 
Bruttobeträge abgezogen und auf ein indivi-
duelles Rentenkonto des Selbstständigen 
überwiesen.41 Die Beitragsabführung erfolgt 
dabei effektiv durch die gewerblichen Auf-

36 Vgl. OECD (2018a), Kapitel 5.
37 Vgl. Gigme (2018).
38 Vgl. ILO und OECD (2018).
39 Vgl. Grab (2018).
40 Vgl. The Star (2018).
41 Dieses Modell wird nur für Selbstständige angewandt, die 

nicht aus diesem Regime herausoptiert haben. Ab dem Jahr 
2019 ist geplant, das Modell auf alle Selbstständigen auszu-
weiten.
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traggeber.42 Zu viel oder zu wenig gezahlte 
Rentenversicherungsbeiträge werden am 
Ende des Jahres berücksichtigt, wenn der 
jeweilige Selbstständige seine Steuererklä-
rung (inklusive Betriebsausgaben) erstellt. 
Die Basis für das chilenische Modell bildet 
der Datenaustausch im Rahmen der elek-
tronischen Rechnungsstellung für steuer-
pflichtige Unternehmen, siehe Abschnitt 4.3 
Beitragsüberwachung.
In Estland geht man gezielt für Plattformar-
beiter einen anderen Weg: den über die 
Banken. Die genannten Arbeiter können seit 
Anfang 2018 ein Unternehmenskonto er-
richten, spezielle Geschäftskonten, über die 
sie ihre gewerblichen Einnahmen abwickeln, 
und gleichzeitig die Bank mit der Abführung 
der Steuern und Sozialabgaben beauftra-
gen. Dieses Verfahren ersetzt die Pflicht zur 
Abgabe von Steuererklärungen, Anmelde-
pflichten und die Pflicht, Ausgaben nachzu-
weisen.43 Wer das Konto nutzt, zahlt einen 
Pauschalsteuersatz von 20  Prozent, wenn 
die Einnahmen 25 000 Euro nicht überstei-
gen, und 40 Prozent, wenn sie diesen Be-
trag übersteigen.44 Die Bank würde die Ab-
gaben – offenbar einschließlich der Sozial-
abgaben, die in Estland oft im Begriff der 
Steuern enthalten sind – an der Quelle ab-
führen und an die Behörden überweisen. 
Allerdings bleibt diese Option reine Theorie, 
da keine Bank diesen Service anbietet.
Die meisten der hier vorgestellten Modelle 
beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. 
Dabei ist es den Plattformen (Schweiz) be-
ziehungsweise Plattformarbeitern (Frank-
reich) freigestellt, eine Beitragsabführung 
über die Plattform auf den Weg zu bringen. 
Die Abwicklung über Banken in Estland 
scheitert daran, wie schon oben festge-
stellt, dass keine Bank diesen Service an-
bietet. Hervorzuheben ist das Modell Chiles, 
bei dem Beiträge automatisch und direkt im 
Rahmen der elektronischen Rechnungs-
stellung abgeführt werden.
Nur in Italien muss die Plattform – wie jeder 
andere vergleichbare Auftraggeber – für die 
als „unabhängige Arbeiter“ (Co-Co) qualifi-
zierten Erwerbstätigen die Beiträge zwar 

nicht tragen, aber abführen. Zu erwähnen 
ist auch Belgien: Im Fall der Pauschalbe-
steuerung niedriger Einkünfte (unter 
6 250 Euro jährlich) von Arbeitern, die über 
registrierte Plattformen arbeiten, wird die 
Steuer direkt an der Quelle einbehalten, das 
heißt bei der Plattform.45 Dies gilt jedoch 
nicht für Sozialabgaben – denn solche wer-
den nicht geschuldet.

4.3 Beitragsüberwachung und Daten-
übermittlung

Damit bleibt aber auch die Beitragsüberwa-
chung eine kritische Engstelle. Im Wesentli-
chen müssen sich die Träger auf die Kennt-
nis der Beitragspflicht und die Ehrlichkeit 
des selbstständigen Plattformarbeiters ver-
lassen. Es gibt jedoch einzelne Versuche, 
gezielt für Plattformarbeit Abhilfe zu schaf-
fen.

4.3.1 Länderbeispiele

Estland ermöglicht es Plattformen, Informa-
tionen über die Einkünfte der Plattformarbei-
ter an die Steuerbehörden weiterzuleiten. 
Das Land hat sich für eine graduelle Einfüh-
rung von Einkommensmeldungen entschie-
den. Im Jahr 2016 starteten dort die Steuer-
behörden (ETCB) eine Kooperation mit der 
Plattform Uber (und später mit Taxify), die 
eine automatische Einkommensmeldung 
vorsieht. Diese ermöglicht es Uber-Fahrern, 
auf freiwilliger Basis die Plattform Uber zu 
beauftragen, ihre Einkommensdaten an die 
estnischen Finanzbehörden zu übermitteln. 
Die jeweiligen Daten werden dann automa-
tisch in die Steuererklärung der jeweiligen 
Uber-Fahrer eingetragen. Daraufhin ist es 
den Steuerzahlern möglich, die Ausgaben 
die für ihre Tätigkeit als Uber-Fahrer angefal-

42 Vgl. MMPS (2018).
43 Vgl. ETCB (2018).
44 Vgl. OECD (2019), S. 55.
45 Vgl. Stevens (2018), S. 266 sowie dort Fn. 20.
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len sind, in der Steuererklärung zu berück-
sichtigen. Damit vereinfacht diese automati-
sche Einkommensmeldung für die Plattform-
arbeiter die Erstellung ihrer Steuererklärung. 
Für die öffentlichen Behörden hingegen 
kann sie dazu beitragen, dass Steuerbetrug 
eingedämmt wird.46 Laut offiziellen Daten er-
höhte das Projekt die Anzahl an Einkom-
mensmeldungen an die Steuerbehörden von 
Uber-Fahrern im ersten Jahr nach Einfüh-
rung von 69 auf 319.47 Ein nicht unerhebli-
cher Anstieg, wenn man die beschränkte 
Größe des estnischen Fahrdienstmarktes 
berücksichtigt. Nichtsdestotrotz ist der Er-
folg des estnischen Modells durch die frei-
willige Beteiligung der Fahrer und die Limitie-
rung auf nur zwei Plattformen beschränkt.
Auch Belgien ermöglicht es Plattformen, In-
formationen über die Einkünfte der Plattform-
arbeiter an die Steuerbehörden weiterzulei-
ten; hierzu muss sich die Plattform registrie-
ren lassen. Während in Estland die Daten 
nur an die Finanzbehörden weitergeleitet 
werden, bleibt Belgien hier nicht stehen. Die 
Finanzbehörde leitet die Einkommensdaten 
an die Sozialbehörden weiter. Zwar beruht 
auch diesmal das Verfahren  – wie auch in 
Estland – auf Freiwilligkeit. Aber es gibt aus 
Sicht der Plattformarbeiter überzeugende 
Gründe, über Plattformen zu arbeiten, die 
sich auf ein solches Angebot einlassen wie 
im Fall Estlands zum Beispiel Uber und im 
Fall Belgiens Deliveroo (nicht jedoch Uber). 
In Estland füllt die Steuerbehörde die jährli-
che Steuererklärung vorab aus und erspart 
damit dem betreffenden Steuerpflichtigen 
eine Menge Arbeit. Im Fall Belgiens sind die 
Anreize sogar noch größer. Arbeitet der 
Leistungserbringer über eine registrierte 
Plattform, verfügt er über einen Einkom-
mensfreibetrag (6 250  Euro pro Jahr in 
2019); erst bei dessen Überschreiten muss 
er Sozialabgaben zahlen (Geringfügigkeits-
schwelle).48 Im ersten Jahr des neuen Sys-
tems haben bereits über 16 000 Bürger ins-
gesamt 34,7 Millionen Euro über registrierte 
Plattformen verdient.49

In der Praxis sind die Datenübermittlungen 
in Estland und Belgien jedoch auf solche 

Plattformen begrenzt, die lokale Dienstleis-
tungen mit einer physischen Anwesenheit 
umfassen. Plattformen, die grenzüber-
schreitend aktiv sind und digitale Service-
leistungen vermitteln, beteiligen sich hinge-
gen nach dem Wissen der Verfasser nicht.50

Als Vorreiter hinsichtlich der Regulierung 
der Plattformökonomie gilt Frankreich. Be-
reits im Jahr 2014 wurde dort beschlossen, 
dass die Beitragseinzugsstelle (ACCOS) 
und die Finanzbehörden jederzeit das Recht 
haben, von Plattformanbietern Informatio-
nen einzufordern zu den Namen der auf der 
Plattform Tätigen und zu dem von diesen 
erzielten Einkommen (über gewissen 
Schwellenwerten). Die ersten Erfahrungen 
zeigen, dass inländische Plattformen die-
sen Berichtspflichten generell nachkom-
men. Plattformen mit Sitz im Ausland hinge-
gen entziehen sich in den meisten Fällen 
diesen Berichtspflichten.51 Ende 2018 wur-
de in Frankreich ein neues Gesetz 2018-898 
vom 23. Oktober 2018 verabschiedet, wel-
ches Plattformen ab dem Jahr 2019 ver-
pflichtet, automatisch und umfassend an 
die Steuerbehörden alle relevanten finanzi-
ellen Transaktionsdaten sowie Daten über 
die Identität der Beteiligten einschließlich 
der Leistungserbringer weiterzuleiten. Die-
se Pflicht entsteht nach Art. 10 par. 3 alinea 
3 des genannten Gesetzes, wenn bestimm-
te finanzielle Schwellenwerte oder eine be-
stimmte Anzahl von Transaktionen über-
schritten wurden und der Leistungserbrin-
ger seinen Sitz (résidant) in Frankreich hat. 
Die Schwellenwerte werden durch gemein-
samen Erlass des Finanz- und des Sozialmi-
nisters festgesetzt. Die Steuerbehörden 
übermitteln dann diese Daten an die Sozial-

46 Vgl. Französischer Senat, 2017, S. 116 ff.
47 Vgl. ETCB (2017).
48 Zusätzlich sind Plattformarbeiter nur noch beschränkt ver-

pflichtet, sich im belgischen Unternehmensregister anzumel-
den und Umsatzsteuern abzuführen.

49 Vgl. WSSF (2019), S. 10.
50 Für eine Liste der in Belgien registrierten Plattformen siehe 

Belgisches Finanzministerium (2019).
51 Auch viele Plattformen mit einem Sitz in Frankreich kommen 

der Berichtspflicht nicht nach, da die Arbeitsverträge mit Un-
ternehmen außerhalb von Frankreich geschlossen werden. 
Vgl. Französischer Senat (2017), S. 48 f.
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versicherung. Kommen Plattformen dieser 
Berichtspflicht nicht nach, müssen sie mit 
einer Strafe von 5 Prozent des nicht dekla-
rierten Einkommens rechnen.52

Das französische Verfahren scheint in Euro-
pa einmalig zu sein. Ein Blick über den Oze-
an dagegen zeigt zwei ähnliche Fälle. Auch 
in den Vereinigten Staaten müssen Plattfor-
men generell Informationen über das bei 
ihnen erzielte Einkommen an die Steuerbe-
hörden und die jeweiligen Plattformarbeiter 
weiterleiten. Diese Regel gilt jedoch nur, 
wenn das erzielte Bruttoeinkommen pro 
Jahr höher als 20 000 US-Dollar ausfällt und 
mindestens 200 Transaktionen pro Jahr auf 
der Plattform von dem jeweiligen Arbeiter 
ausgeführt werden. Aufgrund dieser hohen 
Schwellenwerte wird nur ein sehr geringer 
Anteil der auf Plattformen erzielten Einkom-
men in den Vereinigten Staaten an die Steu-
erbehörden gemeldet.53

Vielversprechender sind die Regulierungen 
der lokalen Plattformökonomie in Uruguay, 
die im Jahr 2017 mit dem IVSS-Preis für 
Gute Praxis ausgezeichnet wurden.54 Es de-
monstriert, dass die Plattformwirtschaft bei 
ausreichender Regulierung neue Möglich-
keiten zur Formalisierung und sozialen Ab-
sicherung von Erwerbsarbeit schafft. Seit 
2017 sind dort Fahrer von Transportplattfor-
men (wie Uber) verpflichtet, sich auf einer 
öffentlich bereitgestellten (Mobiltelefon-)
Applikation als Kleinunternehmen anzumel-
den. Diese Anmeldung wird bei den Trägern 
der Sozialversicherung und der Steuerbe-
hörde registriert.
Der Erfolg des uruguayischen Modells liegt 
darin begründet, dass alle Beteiligten Anrei-
ze haben, in diesem System zu partizipie-
ren: Fahrer erhalten über die digitalen Platt-
formen Zugang zu einem deutlich erweiter-
ten Kreis an potenziellen Kunden. Dieser 
Vorteil überwiegt für viele die Kosten, die 
bei Vermittlung über Plattformen hinsicht-
lich Steuern und Sozialabgaben anfallen. 
Bereits im ersten Jahr registrierten sich auf 
der öffentlichen Applikation 3 600  Fahrer, 
die vormals informell Transportleistungen 
angeboten haben.55 Die Plattformen selbst 

prüfen, ob sich die über sie vermittelten 
Fahrer auch ordnungsgemäß auf der Appli-
kation angemeldet haben. Tun sie dies nicht 
ausreichend, verlieren sie ihre Lizenz, am 
uruguayischen Markt aktiv zu sein. Die So-
zialversicherungen und Steuerbehörden 
wiederum erhalten Informationen über sozi-
alversicherungs- und steuerpflichtige Akti-
vitäten zu relativ geringen Kosten. Zudem 
ergeben sich höhere Sozialversicherungs-
einnahmen und Absicherungsniveaus durch 
die Verdrängung von Schwarzarbeit.

4.3.2 Exkurs: Nutzung der elektroni-
schen Rechnungsstellung

Die Basis für das unter Abschnitt  4.2  – 
Pflicht zur Beitragsabführung – geschilderte 
chilenische Modell des automatischen Ab-
zugs von Sozialabgaben bildet der Daten-
austausch im Rahmen der elektronischen 
Rechnungsstellung für steuerpflichtige Un-
ternehmen, die die öffentlichen Behörden 
direkt und just in time über jegliche Trans-
aktion informiert. Dieses Beispiel unter-
streicht, dass bestehende Informationssys-
teme der Steuerbehörden gewinnbringend 
für den Beitragseinzug genutzt werden kön-
nen. Das System elektronischer Rech-
nungsstellung wird auch in anderen Län-
dern wie Mexiko und Ecuador genutzt, um 
Informationen zu Aktivitäten in der Plattform-
ökonomie zu erlangen – bislang jedoch aus-
schließlich für Steuerzwecke und nicht für 
den Beitragseinzug.56 Auch in Deutschland 
wird die elektronische Rechnungsstellung 
zunehmend genutzt, jedoch ohne eine stan-
dardmäßige Datenweitergabe an die Fi-
nanzbehörden wie sie beispielsweise in Ita-
lien seit dem Jahr 2019 implementiert ist.57

52 Vgl. EY (2018).
53 Vgl. Französischer Senat (2017), S. 111 ff.
54 Vgl. IVSS (2017).
55 Vgl. Adecco (2018).
56 Vgl. OECD (2018b), S. 201.
57 Vgl. PSP (2018).
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4.4 Aufklärungs- und Informations-
kampagnen

Der Blick auf Regulierungen von Platt-
formtätigkeiten im Ausland zeigt, dass ein 
weiteres Handlungsfeld besteht, um der 
ausbleibenden Registrierung von Platt-
formeinkommen entgegenzuwirken: Infor-
mationskampagnen über die Plattformen.
Fehlendes Wissen über verfügbaren sozia-
len Schutz ist ein Grund für eine niedrige 
effektive soziale Absicherung von Plattform-
arbeit. Um diese Wissenslücke zu schlie-
ßen, schafft die Digitalwirtschaft neue 
Chancen, gezielte Aufklärungskampagnen 
durchzuführen, wie das Beispiel Frankreich 
zeigt. Seit Mitte 2016 müssen Plattformen 
dort Plattformarbeiter über ihre sozialversi-
cherungs- und steuerrechtlichen Pflichten 
informieren. Dabei müssen die Plattformen 
den Plattformarbeitern einen direkten elek-
tronischen Link zu den involvierten staatli-
chen Behörden anzeigen. Dies ermöglicht 
es den Arbeitern, weitere Informationen 
über die Sozialversicherungs- und Steuer-
vorschriften in nur einem Klick zu erhalten.58 
Informationskampagnen können so deutlich 
gezielter und adressatengerechter platziert 
werden als in der Vergangenheit (beispiels-
weise mit Zeitungskampagnen).

4.5 Gute Praktiken – Was können wir 
von anderen Ländern lernen?

Der zurückgelegte Überblick bietet Ernüch-
terung, aber auch ein wenig Anlass zu Opti-
mismus. Zwar sind gut durchdachte und 
zugleich auch funktionierende und in der 
Praxis erprobte Modelle einer Beitragstra-
gung, -abführung und -überwachung eher 
die Ausnahme und die bisherigen Ansätze 
oft lückenhaft. Dennoch lohnen sie eine in-
tensivere Betrachtung, zumal sie bei Bedarf 
ergänzt und angepasst werden könnten.
Zunächst einmal gibt es keine Ansätze, im 
Fall von selbstständiger Erwerbsarbeit an-
stelle des Arbeitgeberanteils an den Sozial-
abgaben die Auftraggeber oder sogar die 

Vermittler (Plattformen) in die Verantwor-
tung zu nehmen, sieht man einmal von 
Strukturen ähnlich der deutschen Sozial-
kasse ab. Insofern lässt sich aus Erfahrun-
gen im Ausland nichts lernen.

4.5.1 Erhebung an der Quelle

Anders sieht es aus bei der Möglichkeit, Ab-
gaben (und Steuern) „an der Quelle“ zu er-
heben und abzuführen. Eine solche Lösung 
würde zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen: Sie vereinfacht den Verwaltungsauf-
wand für den meistens als Ein-Mann-Be-
trieb agierenden Dienstleister, und sie beugt 
einer versehentlichen oder absichtlichen 
Beitragsverkürzung vor. Ein interessanter 
und soweit ersichtlich auch einmaliger An-
satz ist der von Estland gewählte Pfad, die 
an den finanziellen Transaktionen zwischen 
Plattformarbeiter und Nutzer beteiligten Fi-
nanzdienstleister einzuschalten. Er beruht 
indes auf Freiwilligkeit, in diesem Fall mit 
dem Ergebnis, dass er an der Praxis schei-
tert.
Ebenfalls auf freiwilliger Basis beruhen ge-
wisse Ansätze in Frankreich und in der 
Schweiz, Plattformen im Auftrag der Platt-
formarbeiter tätig werden zu lassen. Es 
wäre eine weitere Untersuchung wert, in-
wieweit diese theoretisch bestehende Mög-
lichkeit in der Praxis angenommen worden 
ist.
Ein Schritt in die richtige Richtung ist dage-
gen die Verfahrensweise in Belgien. Zurzeit 
eröffnet sie lediglich den Weg zu einem Di-
rektabzug von Steuern. Dieses Verfahren 
ließe sich aber problemlos auf Sozialabga-
ben ausweiten.
Was bleibt, ist die in Italien praktizierte Ver-
fahrensweise, welches die Plattform ver-
pflichtet, wie jeder andere vergleichbare 
Auftraggeber, für die als unabhängige Ar-

58 Vgl. Französischer Senat (2017), S. 50 ff. und OECD (2018b), 
S. 199. Das Gesetz sieht auch vor, dass Plattformarbeiter ein-
mal jährlich von den Plattformen über das bei ihnen erzielte 
Einkommen informiert werden.
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beiter (Co-Co) qualifizierten Erwerbstätigen 
die Beiträge direkt abzuführen. Auch wenn 
es sich bei den Co-Co-Arbeitern um eine 
Art dritten Status zwischen Arbeitnehmer 
und Selbstständigem handelt, könnte es in 
Deutschland auch für die Beitragsabfüh-
rung aller Selbstständigen fruchtbar ge-
macht werden, soweit diese über elektroni-
sche Plattformen arbeiten. Es würde sich in 
einem nächsten Schritt lohnen, die in Italien 
in der Praxis gemachten Erfahrungen aus-
zuwerten.
Der Direktabzug von Beiträgen an der Quel-
le (bei Zugrundelegung des Umsatzes) ist 
zwar aus Sicht der Verfasser eine gute Pra-
xis, hat jedoch in bestimmten Fällen einen 
Nachteil. Ist die materielle Beitragsbemes-
sungsgrundlage nicht der Umsatz, sondern 
der tatsächlich erzielte Ertrag nach Abzug 
der Betriebskosten, ist eine Nachberech-
nung am Ende des Geschäfts- oder Steuer-
jahres unerlässlich. Es erscheint daher sinn-
voll, zu viel gezahlte Beiträge nach Vorlage 
des Steuerbescheides zu erstatten (siehe 
Beispiel Chile). Erfolgt dagegen der Be-
triebskostenabzug pauschal wie in Estland, 
könnte er unmittelbar schon in der Phase 
des Quellenabzugs berücksichtigt werden.

4.5.2 Datenübermittlung

Der letzte Untersuchungsgegenstand an 
diesem Ort ist ein möglicher vorbildlicher 
Charakter von Ansätzen, Plattformen einer-
seits und Finanzbehörden andererseits für 
die Übermittlung beitragsrelevanter Daten 
verantwortlich zu machen.
Hinsichtlich der Pflicht von Plattformen, den 
Sozialbehörden oder der Rentenversiche-
rung automatisch beitragsrelevante Ein-
kommens- oder Umsatzdaten zu übermit-
teln, ist zunächst einmal Belgien an vor-
derster Stelle zu erwähnen. Plattformen 
übermitteln dort unter gewissen Vorausset-
zungen entsprechende Daten an die Fi-
nanzbehörden, und diese leiten sie weiter 
an die Sozialbehörden. Allerdings ist gerade 
wegen dieser Voraussetzungen die Verfah-

rensweise nur bedingt zur Übernahme taug-
lich. Sie beruht auf Freiwilligkeit, verbindet 
diese aber mit nicht zu unterschätzenden 
Lockangeboten in Form von Beitragsentlas-
tungen von Geringverdienern, die über ko-
operierende Plattformen arbeiten. Abgese-
hen davon, dass sich keinesfalls alle Platt-
formen von dem Angebot überzeugen 
ließen, hat es einen entscheidenden Haken: 
Es setzt voraus, dass im Grundsatz alle 
Selbstständigen „vom ersten Euro an“ Bei-
träge zu leisten haben und daher eine Zu-
sammenarbeit mit freiwillig staatlich regist-
rierten Plattformen bevorzugen, um Belas-
tungen zu vermeiden. Sollte Deutschland 
eines Tages eine universelle Rentenversi-
cherungspflicht für Selbstständige einfüh-
ren, so wäre es nicht ganz unwahrschein-
lich, dass Geringverdiener in Anlehnung an 
die Behandlung der Minijobs für abhängig 
Beschäftigte ausgenommen werden. In die-
sem Fall liefe eine Übernahme des belgi-
schen Modells ins Leere.
Dagegen ist die Verfahrensweise Frank-
reichs vielversprechend. Es ist, soweit er-
sichtlich, das einzige Land, welches (mit 
Gesetz 2018-898) alle elektronischen Platt-
formen verpflichtet, automatisch und um-
fassend an die Steuerbehörden alle rele-
vanten finanziellen Transaktionsdaten sowie 
Daten über die Identität der Beteiligten ein-
schließlich der Leistungserbringer weiterzu-
leiten. Die Steuerbehörden übermitteln 
dann diese Daten an die Sozialversiche-
rung. Es würde sich daher lohnen, die ers-
ten Erfahrungen mit dieser Berichtspflicht 
seit Einführung im Jahr 2019 zu eruieren.
Auch das Beispiel Uruguay verdient im Hin-
blick auf eine Vorbildfunktion Beachtung. Es 
zeigt, dass bei richtig gesetzten Anreizen 
auch die Plattformarbeiter für die Meldung 
von Aktivitäten in der Gig Economy erfolg-
reich in die Pflicht genommen werden kön-
nen. Die Umsetzung dieses Modells ist je-
doch begrenzt auf lokale, physisch durch-
geführte Plattformarbeit.
In allen anderen relevanten Fällen übermit-
teln zwar die Finanzbehörden relevante Ein-
kommensdaten automatisch an die Sozial-
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behörden. Dies ist zum Beispiel der Fall in 
der Slowakei, sobald die relevante Mindest-
versicherungsschwelle überschritten ist.59 
Eine ISSA-Studie hat sogar ermittelt, dass 
in fast der Hälfte aller von ihr untersuchten 
Länder die Steuerbehörden die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung über das 
Einkommen der Plattformarbeiter informie-
ren, so zum Beispiel auch in Finnland und in 
Portugal.60 Allerdings hängt in allen diesen 
Fällen der erste Schritt gleichsam „in der 
Luft“: die Information an die Steuerbehörde 
durch den Selbstständigen (Plattformarbei-
ter). Bis dato sind bis auf wenige Ausnah-
men kaum Mechanismen etabliert, die es 
den Steuerbehörden erlauben, sich bereits 
an der Quelle (Plattform, Banktransfers) 
routinemäßig über Geldflüsse zu informie-
ren.
Dennoch ist eine bessere Kooperation zwi-
schen Finanz- und Sozialbehörden ein ent-
scheidender Schlüssel. In Kreisen der Deut-
schen Sozialversicherung wurden schon 
 unabhängig von der Thematik der Plattform-
arbeit eine verstärkte Kooperation und ein 
verstärkter Datenaustausch von Finanz- 
und Sozialbehörden angeregt  – nicht zu-
letzt, um eine vollständige Erfassung aller 
versicherungspflichtigen Selbstständigen 
zu gewährleisten.61 Ganz im Sinne des 
Once-Only- Prinzips wird vorgeschlagen, 
dass die Aufnahme einer selbstständigen 
Tätigkeit möglichst nur einer Behörde ge-
meldet werden muss.62 Eine Kooperation 
mit den Steuerbehörden bietet sich zudem 
vor dem Hintergrund an, dass Finanzbehör-
den häufig besser über Transaktionen in der 
Plattformökonomie informiert sind und die-
ser Wissensvorsprung voraussichtlich bei 
grenzüberschreitender Plattformarbeit noch 
zunehmen wird.
Relativ leicht umzusetzen ließe sich die gute 
Praxis aus Frankreich, die es für Plattfor-
men obligatorisch macht, ihre Plattformar-
beiter über bestehende sozialversiche-
rungs- und steuerrechtliche Pflichten zu in-
formieren. Dieser Transparenz erhöhende 
Regulierungsansatz sollte vergleichsweise 
einfach und mit geringen Kosten für die 

Plattformen umsetzbar sein. Bereits heute 
bieten ausgewählte deutsche Plattformen 
derartige Informationen freiwillig an.
Abschließend sei auf zwei Charakteristika 
der Plattformökonomie eingegangen, die 
für eine zentrale Erfassung der Einkom-
mensdaten von Plattformarbeitern an der 
Quelle (der Plattform) sprechen:

1. In der Plattformökonomie werden alle 
ökonomischen Transaktionen digital er-
fasst (und gespeichert).63 Daten zu den 
von Plattformarbeitern bezogenen Ein-
kommen können folglich im Vergleich zur 
traditionellen Ökonomie mit vergleichs-
weise geringerem Aufwand an staatliche 
Behörden weitergeleitet werden.

2. Neu ist zudem, dass Daten zu ökonomi-
schen Transaktionen von Plattformen 
zentral für eine große Anzahl von Selbst-
ständigen gespeichert werden. Die größ-
ten Plattformen beispielsweise erheben 
Informationen für mehrere Millionen 
Selbstständige. Die Weiterleitung dieser 
Daten durch die Plattform kann – im Ver-
gleich zu einer Meldung durch jeden 
Selbstständigen  – den administrativen 
Aufwand für die Selbstständigen und für 
die Behörden erheblich reduzieren.

Neben diesen Potenzialen der Plattform-
ökonomie bestehen jedoch auch Herausfor-
derungen der neuen digitalen Arbeitswelt, 
die in diesem Maße in der traditionellen 
Ökonomie nicht auftreten. Alle in diesem 
Abschnitt betrachteten Länderbeispiele ha-
ben eines gemein: Sie sind erfolgreich im 
Hinblick auf die Erfassung von Einkommen, 
die (meist) durch lokale, physische Platt-
form arbeit im Inland erzielt werden. Die de-

59 Vgl. ESIP (2019), S. 21.
60 Vgl. Freudenberg (2019), S. 25.
61 Vgl. Roßbach (2018), S. 238, 239 f. und Höller (2019).
62 Vgl. Roßbach (2018), S. 238, 239.
63 Auch hier sei auf Ausnahmen hingewiesen. So übernimmt 

beispielsweise die Plattform Myhammer lediglich die Vermitt-
lung von Plattformtätigkeiten. Über die dabei erzielten Ein-
kommen ist die Plattform gemeinhin nicht informiert.
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monstrierten nationalen Modelle stoßen 
 jedoch an ihre Grenzen bei rein digital 
durchgeführten grenzüberschreitenden Platt-
formaktivitäten, siehe vor allem das Beispiel 
Uruguay. Dies gilt dann umso mehr, wenn 
diese Plattformen keinen Sitz im Inland ha-
ben, wie das Beispiel Belgien zeigt: Nur im 
Inland zumindest mit einer Zweigstelle nie-
dergelassene Plattformen können sich re-
gistrieren lassen.
Wie Plattformen mit Sitz im Ausland zur Ko-
operation motiviert werden können, ist noch 
weitgehend Neuland. Die Drohung, interna-
tional tätigen Plattformen, die rein digitale 
Dienstleistungen anbieten, den Zugang zum 
Markt etwa durch Blockierung der Internet-
seiten zu verwehren, ist im Fall kleiner Län-
der möglicherweise wenig effektiv. Auch 
könnten selbst bei einer funktionierenden 
Umsetzung diese Plattformen ohne große 
Einbußen auf andere Länder ausweichen 
und Arbeiter in weniger regulierten Ländern 
rekrutieren.64

Vor diesem Hintergrund diskutiert der fol-
gende Abschnitt  5 unter anderem, welche 
Optionen bestehen, um Einkommensmel-
dungen von global tätigen Plattformen wie 
Upwork oder Freelancer zu erhalten.

5. Herausforderungen durch grenz-
überschreitende Plattformarbeit und 
Lösungsansätze auf nationaler und 
internationaler Ebene

Die neuen Formen internetbasierter Arbeit 
weisen oft einen grenzüberschreitenden 
Charakter auf. Es ist davon auszugehen, 
dass zwischen 25 und 50 Prozent aller Platt-
formarbeiter ihre Dienstleistungen grenz-
überschreitend anbieten (siehe Abschnitt 2). 
Die dabei möglichen Konstellationen berüh-
ren zwei, im äußersten Fall sogar drei Län-
der: das Land des Leistungserbringers, das 
Land des Leistungsempfängers sowie das 
Land, in dem der Plattformbetreiber seinen 
Sitz hat.
Daraus ergeben sich zwei zu bewältigende 
Fragenkomplexe:

 – Nach welchen Regeln bestimmt sich das 
für den Sozialschutz zuständige Land?

 – Wie kann das für den Sozialschutz zu-
ständige Land seine Beitragsforderungen 
durchsetzen?

Beide Fragen müssen nicht nur mit Blick auf 
die Europäische Union gelöst werden, son-
dern wegen ihrer globalen Dimension welt-
weit. So haben die (vermutlich) größten 
Plattformen Upwork, Witmart und Freelan-
cer ihren Sitz außerhalb der EU in den USA, 
China und Australien (Abschnitt  2). Ein 
Punkt, auf den im Weiteren noch eingegan-
gen wird.
Eine vertiefte juristische Beantwortung der 
ersten Frage ist an dieser Stelle nicht mög-
lich. Verwiesen sei an dieser Stelle auf eine 
ausführliche Erörterung von Eberhard Ei-
chenhofer,65 der zu dem Schluss kommt, 
dass generell das Land des gewöhnlichen 
Arbeitsortes des Plattformarbeiters bei 
grenzüberschreitender Plattformarbeit für 
den Sozialschutz zuständig ist.
Im Folgenden sollen international angelegte 
Lösungsansätze dargestellt und kurz kom-
mentiert werden. Im Kern geht es dabei 
letztlich immer um die Frage, ob die sich 
stellenden Herausforderungen mit den her-
kömmlichen oder auch innovativen Mitteln 
nationaler Sozialpolitik gelöst werden kön-
nen, eingerahmt in europäische und inter-
nationale (zwischenstaatliche) Koordinie-
rungsregeln. Oder verlangt die globale 
 Dimension grenzüberschreitender Platt-
form arbeit letztlich globale Lösungen – und 
wenn ja, welche?
Die folgenden Ausführungen beginnen mit 
dem soweit ersichtlich am weitesten gehen-
den Vorschlag. Er belässt die Kompetenz 
zur Organisation des Sozialschutzes zwar 
bei den Mitgliedstaaten, würde aber direkt 
in seine Finanzierung und damit mittelbar in 
seine Ausgestaltung eingreifen.

64 Diese Einschätzung mag im Fall sehr großer Länder mit sehr 
großen Arbeitsmärkten wie den USA, China oder Indien weni-
ger zutreffen.

65 Maschinenschrift Eichenhofer 2019, noch nicht veröffentlicht.
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5.1 Ein auf Plattformarbeit zugeschnit-
tener globaler Sozialschutzrahmen

Ganz neue Wege geht in der Debatte um die 
Zukunft der Sozialen Sicherheit der soge-
nannten Plattformarbeiter Enzo Weber, Ar-
beitswissenschaftler am Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung.66 Eine Version 
des von ihm vorgeschlagenen Konzepts ei-
ner globalen und standardisierten „Digita-
len Sozialen Sicherung“ (DSS) würde die 
Inhalte und das Niveau des Sozialschutzes 
für bestimmte Wirtschaftssektoren auf glo-
baler Ebene neu aufstellen und – sollte das 
Modell erfolgreich sein  – der Gestaltungs-
macht der teilnehmenden Staaten jeden-
falls teilweise entziehen. Damit geht es um 
weit mehr als eine bloße Verlagerung be-
stimmter Verwaltungsvorgänge auf die in-
ternationale Ebene.
Der Vorschlag von Weber sieht vor, dass 
jede Plattform für die Entgelte der über sie 
vermittelten Arbeit einen noch zu bestim-
menden einheitlichen und nicht zu hohen 
Prozentsatz an ein internationales Konto 
abführen müsste. Dabei sollen nicht die ei-
gentlich geltenden Sozialversicherungs-
Beitragssätze des jeweils für den Plattform-
arbeiter zuständigen Staates angewandt 
werden. Denn diese würden „keine Regulie-
rungen abbilden können, die zu personen-
spezifischen Beitragssätzen führen“, so 
Weber. Außerdem wirkten national unter-
schiedliche Beitragssätze wettbewerbsver-
zerrend im globalen Wettbewerb. Daher 
möchte Weber jedenfalls für ortsungebun-
dene Online-Crowdworker, die in eben die-
sem globalen Wettbewerb stehen, einen 
einheitlichen Prozentsatz für die Abgaben 
einführen, die von den transferierten Vergü-
tungen abzuziehen sind. Beachtenswert ist, 
dass dieser Betrag zur Hälfte als Arbeitge-
ber- beziehungsweise Kundenbeitrag gilt 
und zur anderen Hälfte als Arbeitnehmer- 
beziehungsweise Crowdworkerbeitrag.
Bemerkenswert ist aber insbesondere, dass 
dieser Beitrag niemals dem Betrag entspre-
chen wird, der eigentlich dem zuständigen 
System der sozialen Sicherheit geschuldet 

ist. In manchen Fällen ist er zu hoch, vor al-
lem dann, wenn im zuständigen Staat über-
haupt keine Versicherungspflicht besteht. 
Dann soll er nachträglich erstattet werden. 
In den meisten Fällen wird er aber zu niedrig 
sein, vor allem dann, wenn man es „mit 
niedrigen Beitragssätzen startet“, wie 
 Weber vorschlägt. Genau auf diesen Fall – 
die Unterfinanzierung – richtet Weber seine 
weiteren Überlegungen aus. Die Option ei-
ner Nachforderung zu wenig gezahlter Bei-
träge schließt er implizit aus. Die Konse-
quenz: Die zuständigen Träger müssen mit 
den überwiesenen niedrigen Beiträgen ir-
gendwie auskommen. Das soll so gesche-
hen, dass zunächst einmal auf Mindestbei-
tragsniveau Zugang zu Sachleistungssyste-
men ermöglicht wird wie zum Beispiel einer 
Krankenversicherung. Die danach verblei-
benden Mittel können dann für andere Ver-
sicherungen verwendet werden, und zwar 
für solche, die dem Äquivalenzprinzip fol-
gen und deren Leistungen mit der Höhe der 
zuvor eingezahlten Beiträge korrespondie-
ren. Dies wären in erster Linie die Renten- 
und die Arbeitslosenversicherung. Da die 
verbleibenden Zahlungen vermutlich nicht 
die Höhe der sonst üblichen und geschul-
deten Beiträge erreichen, fielen gemäß dem 
Prinzip der Skalierung dann eben auch die 
Leistungen entsprechend niedriger aus.
Die auf diesem Wege geschaffene soziale 
Sicherheit wäre materiell im Ergebnis ein 
Hybrid zwischen einem globalen und vielen 
nationalen Systemen.
Alternativ stellt Weber zur Diskussion, die 
Höhe der an das DSS-System abzuführen-
den Beiträge länderspezifisch anzupassen, 
sodass auch für Crowdworker in vollem 
Umfang die jeweiligen nationalen Regelun-
gen zur Anwendung kämen.

66 Vgl. Weber (2019a). Vgl. auch Weber (2019b).
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5.2 Eine internationale Organisation 
als Beitragseinzugsstelle für Platt-
formarbeit

Ebenso von Weber stammt der Vorschlag 
eines internationalen, individuellen, tempo-
rären DSS-Kontos beziehungsweise Kon-
tensystems, auf das der Plattformbetreiber, 
egal, wo er weltweit angesiedelt ist, einen 
wie auch immer zu definierenden Prozent-
satz der über die Plattform transformierten 
Zahlungen überweisen muss, das heißt der 
Leistungsentgelte des Nutzers, welche die 
Plattform elektronisch an den Plattformar-
beiter transferiert. Dieses System könnte 
zum Beispiel bei der Weltbank oder der ILO 
angesiedelt werden. In den DSS-Konten 
sammeln sich die „global generierten Bei-
träge, die in regelmäßigen Abständen in die 
Sozialversicherung des Heimatlandes der 
Plattformarbeiter/innen übertragen wer-
den“.
Zunächst einmal stellt Weber klar: Das 
DSS-System ist kein eigenständiger Versi-
cherungsträger, sondern nur eine Durch-
laufstelle zur Weiterleitung der Beiträge an 
den (hoffentlich tatsächlich) zuständigen 
Träger. Auch entscheidet das System offen-
bar nicht über den Status des Plattformar-
beiters als Arbeitnehmer oder Selbstständi-
ger; es käme in beiden Fällen zum Einsatz. 
Für die abhängig Beschäftigten biete es je-
denfalls „ein effizientes Instrument, um so-
ziale Sicherung in einem amorphen Arbeits-
markt zu organisieren“. Der wahre Vorteil 
entfalte sich jedoch erst bei den Selbststän-
digen: Das als Regel eingeführte Quellenab-
zugsverfahren vermindere das Risiko der 
Beitragshinterziehung und den Verwal-
tungsaufwand für die einzelnen Selbststän-
digen.
Auch wenn Weber sein Modell nicht mit 
dem „Aufbau einer umfassenden internatio-
nalen Sozialversicherung“ verwechselt wis-
sen will – es ist deutlich mehr als eine inter-
nationale Beitragseinzugsstelle im Auftrag 
der Träger. In der Sache entspricht es einer 
Art internationaler Künstlersozialkasse (KSK) 
nach deutschem Muster, wobei dieser Be-

zug allerdings kein einziges Mal erwähnt 
wird. Man muss die etwas eigenartige Kon-
struktion der KSK nicht lückenlos verstan-
den haben, um sie als Vergleich heranzuzie-
hen. Nur so viel: Die KSK sammelt die Bei-
träge und Zuschüsse und überweist sie an 
die zuständigen „klassischen“ Sozialversi-
cherungsträger, welche die Versicherungen 
nach ihren allgemeinen Regeln durchfüh-
ren. Wie im DSS-Modell sind damit alle Bei-
tragsansprüche gegen die Wirtschaftsbe-
teiligten abgegolten, wie im DSS-Modell 
wird mangels Arbeitgeber der Nutzer der 
Leistungen in Anspruch genommen, wie im 
DSS-Modell erhält der Schaffende zu äu-
ßerst günstigen Bedingungen einen ver-
gleichsweise hochwertigen Sozialschutz. 
Einzig die Steuerbezuschussung im KSK-
Modell (20 Prozent der Beiträge) wird nicht 
direkt übernommen. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass das niedrigere Sozial-
schutzniveau im DDS-Modell letztendlich 
auch in Teilen von den Steuerzahlern getra-
gen werden müsste (beispielsweise bei re-
sultierenden Alterseinkommen unterhalb 
der Grundsicherung). Aufgrund der Über-
nahme der Beitragslast durch Dritte (Nutzer, 
Steuerzahler) ist es nachvollziehbar, dass 
sich das KSK-Modell in Teilen der deut-
schen Plattformwirtschaft großer Beliebt-
heit erfreut. Weber greift diesen unsichtba-
ren Faden auf und verwebt ihn konsequent 
auf globaler Ebene, über die rein nationale 
Dimension hinaus.

5.3 Kritische Würdigung der Vorschlä-
ge Enzo Webers

Das mit dem DSS-System verfolgte Ziel be-
steht erkennbar darin, in einem international 
integrierten Markt trotz des Wettbewerbs-
drucks einen angemessenen Sozialschutz 
zu ermöglichen. Das hat aber seine Kosten. 
Weber nimmt sie bewusst in Kauf. Die von 
ihm selbst aufgeworfene Frage: Haben 
Crowdworker überhaupt die finanziellen 
Mittel, um Sozialbeiträge zu entrichten? be-
antwortet er in der Tendenz mit Nein. Den-
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noch dürfe auf die soziale Absicherung 
nicht verzichtet werden, insbesondere mit 
Blick auf die Vorsorge für Krankheit und Al-
ter. Die empirische Grundlage für diese 
Aussage Webers ist jedoch recht dünn. Zi-
tiert wird lediglich die Studie von Rani und 
Furrer (2019), die einen vergleichsweise 
niedrigen Durchschnittslohn für die abge-
grenzte Gruppe von Crowdworkern welt-
weit ermitteln. Damit blendet Weber jedoch 
aus, dass für höherqualifizierte Freelancer-
Tätigkeiten deutlich höhere Entgelte gezahlt 
werden. Immerhin die drei größten uns be-
kannten Plattformen Upwork, Freelancer 
und Witmart bieten solch höherbezahlte Tä-
tigkeiten an. Auch klammert Weber aus, 
dass sich die finanziellen Mittel von Gig-
Workern nicht nur aus Plattformeinkommen 
speisen. Häufig tragen auch Entgelte aus 
anderen Erwerbstätigkeiten sowie zusätzli-
ches (Partner-)Einkommen im Haushalts-
kontext (Abschnitt  2) zu einer finanziellen 
Ausgangsbasis bei, die es zahlreichen 
Plattformarbeitern ermöglicht, (höhere) Bei-
tragssätze entsprechend der allgemeinen 
nationalen Bestimmungen zu leisten. Und 
selbst wenn es einigen Plattformarbeitern 
an den finanziellen Mitteln zur Beitragsleis-
tung fehlt, stellt sich die Frage, warum nur 
ihnen und nicht auch anderen Erwerbstäti-
gen in prekären Arbeitsverhältnissen (bei-
spielsweise im Bereich Zeitarbeit) niedrige-
re Beitragszahlungen gewährt werden.
Fragwürdig ist zudem, warum speziell für 
Plattformarbeiter niedrigere Beitragssätze 
aufgrund des globalen Wettbewerbsdrucks 
gerechtfertigt sind. Auch zahlreiche andere, 
traditionelle Jobs sind dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt. Seien es abhängig 
Beschäftigte in den Exportbranchen der 
Automobilindustrie oder Selbstständige, die 
für ausländische Firmen aktiv sind, ihre Auf-
träge jedoch nicht über Plattformen erlan-
gen. Summa Summarum stellt sich die Fra-
ge, ob die im Weber-Vorschlag enthaltene 
Sonderbehandlung von Plattformarbeitern 
gerechtfertigt ist.
Bewusst muss man sich auch sein, dass die 
angedachte Besserstellung von Plattform-

arbeitern zu ungewünschten Substitutions-
effekten beitragen kann. Niedrigere Bei-
tragssätze und damit verbundene geringere 
Lohnkosten können Anreize setzen, traditio-
nelle Jobs durch schlechter sozial abgesi-
cherte Plattformarbeit zu ersetzen. Auch 
unter Effizienzgesichtspunkten ist dies kri-
tisch zu sehen: Bekommt im Zweifel nicht 
mehr der den Auftrag, der am effizientesten 
eine Serviceleistung anbietet, sondern je-
ner, der die geringsten Sozialversicherungs-
beiträge entrichtet und in der Folge die Kos-
ten für den Sozialschutz nicht mehr ein-
preist?
Das DSS-Modell wirft ernsthafte und sehr 
grundsätzliche Fragen auf. Es ist aber damit 
zu rechnen, dass es, ähnlich wie das Modell 
der Künstlersozialkasse, bei den beteiligten 
Wirtschaftskreisen auf viel Wohlwollen sto-
ßen wird. Ihm sollte daher – neben anderen 
Ansätzen  – eine erhöhte Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.
Auch an anderer Stelle erweist sich das 
Konzept als nicht so einfach und rechtssi-
cher wie gewünscht. Weber erwartet durch 
den Einsatz des DSS-Kontos die „Vermei-
dung von Zahlungsrückständen und über-
raschenden Nachforderungen“, etwa durch 
die „Überschreitung von Geringfügigkeits-
grenzen“. Diese Hoffnung ist aber allenfalls 
dort berechtigt, wo mit der Überweisung 
eines Beitrags an das DSS-Konto alle For-
derungen der Sozialbehörden an die betei-
ligten Wirtschaftsteilnehmer abgegolten 
wären – das heißt im Fall nicht ortsgebun-
dener Online-Arbeit über das Internet ein-
schließlich Clickwork. Da allerdings DSS 
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den 
Autor „explizit kein Instrument ist, um in sol-
chen Fällen einen Arbeitnehmer zweiter 
Klasse zu schaffen“, kann eine eventuelle 
nachträgliche Re-Qualifizierung der Tätig-
keit als abhängige Beschäftigung durch den 
zuständigen Staat nicht ausgeschlossen 
werden – mit allen Konsequenzen, die das 
für die Nacherhebung von Beiträgen mögli-
cherweise hat.
Ein blinder Fleck des Modells ist schließlich 
sein ungeklärtes Verhältnis zum „Steuer-
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staat“. Weber bezweifelt sogar, dass es 
auch dort funktioniert, wo Sozialversiche-
rungsleistungen steuerfinanziert sind. So 
pessimistisch muss man nicht sein  – aber 
über einen Punkt sollte man sich keine Illu-
sionen machen: Das DSS-System wird den 
Zugriff des Fiskus auf das Einkommen der 
Plattformarbeiter nicht zur Seite drängen. 
Die Abführung der fixen Beiträge durch die 
Plattformen an das DSS-System vermag 
zwar weitergehende Abgabenansprüche 
der zuständigen Sozialversicherungsträger 
zu blockieren, nicht aber die Forderungen 
der zuständigen Finanzämter. Zahlungs-
rückstände und unangenehme Nachforde-
rungen können also, anders als es das Mo-
dell erst einmal nahelegt, auch hier nicht 
ausgeschlossen werden.
Einen im Vergleich zu Weber etwas abge-
schwächten Ansatz vertritt Olga Chesalina. 
Sie möchte das DSS-Konto auf europäi-
scher Ebene einrichten.67 Angesichts der 
globalen Dimension ist allerdings auch eine 
europäische Insellösung wenig vielverspre-
chend.
Die hier angestellten kritischen Überlegun-
gen sollen jedoch einer Weiterentwicklung 
des Modells und der Suche nach globalen 
Lösungsansätzen nicht im Wege stehen. 
Immerhin bringt Weber auch eine dritte 
Funktion eines DSS-Systems ins Spiel, die 
aus Sicht der Autoren durchaus weiterver-
folgt werden sollte.

5.4 Internationale Beitragsüberwa-
chung von Plattformarbeit

Weber regt an, dass das DSS-System auch 
den Steuerbehörden – und schließlich auch 
der Arbeitsverwaltung – Einblick in die Zah-
lungsströme im Bereich der Plattformöko-
nomie gibt.
Diese Funktion eines DSS-Systems lässt 
sich möglicherweise als eigenständiges 
Substrat des Konzepts eines globalen Digi-
talen Sozialversicherungskontos gewinnen 
und fruchtbar machen. Diese „abgespeck-
te“ Variante würde sich auf einen bloßen 

Datentransfer auf globaler Ebene konzent-
rieren.
In eine ganz ähnliche Richtung gehen die 
Überlegungen einer von der EU-Kommissi-
on eingesetzten „Hochrangigen Gruppe“.68 
Die Gruppe schlägt die Schaffung eines 
„Digital Single Window“ durch die Europäi-
sche Union vor. Hierüber sollen zwischen 
Behörden sozialabgaben- und steuerrele-
vante Daten von Selbstständigen ausge-
tauscht werden, die über elektronische 
Plattformen  – und alle anderen Arten von 
Arbeitsvermittlern (Labour Market Interme-
diaries)  – für eine Vielzahl von Auftragge-
bern arbeiten. Die Plattformbetreiber müss-
ten dem Window automatisch alle entspre-
chenden Einkommensdaten in einem 
standardisierten Format übermitteln, unab-
hängig davon, wo die Auftraggeber ihren 
Sitz oder Wohnort haben. Das Window wür-
de dann die Daten an die für die Besteue-
rung und Erhebung der Sozialabgaben des 
jeweiligen Plattformarbeiters zuständigen 
nationalen Behörden weiterleiten. Auch aus 
der Sicht der betroffenen Wirtschaftsteil-
nehmer hätte das Projekt große Vorteile, 
weil es die Berichterstattung und die Befol-
gung von Pflichten (Compliance) vereinfacht 
und sicherstellt, über die nationalen Gepflo-
genheiten hinaus, die in der Regel (nur) den 
Auftraggeber oder (typischerweise) den 
selbstständigen Plattformarbeiter zur Mel-
dung der Einkünfte verpflichten. Mithilfe 
dieser europäischen Lösung soll verhindert 
werden, dass Plattformen ihre Meldungen 
an eine Vielzahl von nationalen Behörden 
abgeben müssen  – ein Schritt zur Vollen-
dung eines harmonisierten digitalen Bin-
nenmarktes und zur Verwirklichung des 
Once-Only-Prinzips.69 Allerdings soll es den 
Mitgliedstaaten ausdrücklich überlassen 
bleiben, ob sie das System wollen. Was We-
ber als das Kernstück einer globalen „Digi-
talen Sozialen Sicherung“ ansieht, wäre 
nach dem Vorschlag der Hochrangigen 

67 Vgl. Chesalina (2018), S. 17, 25.
68 Vgl. European Commission (2019), S. 13, 43 f.
69 Vgl. Roßbach (2018), S. 238, 239 f. und Höller (2019), S. 8, 11.
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Gruppe optional: ein Modul, welches es den 
Plattformen ermöglichen würde, im Auftrag 
der zuständigen Behörden Abgaben bereits 
an der Quelle einzuziehen und an diese Be-
hörden weiterzuleiten. Diese Variante hätte 
zudem den Vorteil, dass sie nicht in die 
Kompetenz der Mitgliedstaaten eingreift, 
den Beitragssatz – auch für Plattformarbei-
ter – selbst zu definieren.
Selbst dieser Ansatz leidet möglicherweise 
ein weiteres Mal unter regionalen Beschrän-
kungen. Zahlreiche der großen Plattformen 
habe ihren Sitz außerhalb der EU. Als Bei-
spiel sei hier wieder auf die besonders gro-
ßen Plattformen Upwork aus den USA oder 
Freelancer aus Australien verwiesen. Das 
von der EU vorgeschlagene Digital Single 
Window könnte folglich nur für die Erfas-
sung einer begrenzten Anzahl von grenz-
überschreitenden Plattformtätigkeiten (in-
nerhalb der EU) dienlich sein. Vor diesem 
Hintergrund ist ähnlichen Überlegungen auf 
OECD-Ebene ein besonderes Augenmerk 
zu schenken. Auch hier befasst sich aktuell 
eine Arbeitsgruppe (Task Force on the Digi-
tal Economy) mit der praktischen Erfassung 
von grenzüberschreitenden Einkommens-
strömen in der Plattformökonomie.70 Ein ak-
tuell diskutierter Vorschlag dieser Gruppe 
ist, dass global tätige Plattformen verpflich-
tet werden sollen, Daten zu Aktivitäten auf 
ihren Plattformen zunächst an die Steuer-
behörden des Heimatlandes der Plattform 
weiterzuleiten. Die nationalen Finanzbehör-
den leiten diese Daten dann an die Steuer-
behörden der Länder weiter, in denen er-
fasste Plattformarbeiter ihren Wohn- bezie-
hungsweise Arbeitsort haben. Der 
Datenaustausch ähnelt damit dem seit dem 
Jahr 2017 erfolgreich umgesetzten interna-
tionalen Austausch von Bankdaten zwi-
schen Finanzbehörden im Rahmen des 
multilateralen Abkommens der sogenann-
ten Common Reporting Standards. Bis Ja-
nuar 2020 soll ein konkreter Vorschlag von 
der OECD-Taskforce ausgearbeitet und ver-
öffentlich werden. Daran anschließend soll 
sich ein internationaler Konsultationspro-
zess zu den vorgeschlagenen Regelungen. 

Im April 2020 ist die Unterzeichnung eines 
multilateralen Abkommens zum internatio-
nalen Austausch von Plattformdaten ge-
plant.
Der Vorschlag der OECD-Arbeitsgruppe 
klingt zunächst vielversprechend. Er könnte 
sich jedoch aus Sicht der Sozialversiche-
rungen schnell als Sackgasse erweisen, 
denn noch ist unklar, ob die international 
gewonnenen Plattformdaten auch für Sozial-
versicherungszwecke genutzt werden dür-
fen. Selbst wenn dies möglich wäre, stellt 
sich die Frage, ob sich die erfassten Platt-
forminformationen am Ende als ausrei-
chend für Sozialversicherungszwecke er-
weisen. Der Hauptfokus der Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Steuerexperten, liegt auf der 
Nutzung der Plattformdaten für Steuerzwe-
cke. Die praktische Nutzung der gewonne-
nen Daten für Träger der Sozialversicherung 
(beispielsweise zur eindeutigen Identifikati-
on der Versicherten) wird nur am Rande ver-
folgt. Vor diesem Hintergrund sollte der im 
Januar 2020 veröffentlichte Vorschlag der 
OECD-Taskforce von den Trägern der Sozi-
alversicherungen genau evaluiert werden 
und gegebenenfalls Stellung zu den geplan-
ten Regelungen aus Sicht der Sozialversi-
cherungen im Rahmen des geplanten Kon-
sultationsprozesses bezogen werden.
Sollte der OECD-Ansatz konsequent die 
Belange der Sozial(-versicherungs-)verwal-
tung einbeziehen, würde der Ansatz We-
bers eines DSS-Modells erst einmal keinen 
wesentlichen Mehrwert erzeugen. In die-
sem Fall würden Sozialversicherungen be-
reits über einen Austausch mit den Finanz-
ämtern über internationale Einkommens-
ströme in der Plattformökonomie informiert 
werden. Der potenzielle Vorteil des DSS-
Modells bestünde dann noch in der Bei-
tragsabführung an der Quelle und der damit 
verbundenen möglichen Verhinderung von 
Beitragshinterziehungen und Zahlungsrück-
ständen. Die Frage des Mehrwerts hinge 
dann unter anderem davon ab, wie erfolg-

70 Vgl. OECD (2018b), S. 202.
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reich Behörden auch ohne das DSS-Modell 
Beitragsforderungen durchsetzen könnten. 
Einige Steuerexperten sind hier optimistisch 
und der Meinung, dass Individuen deutlich 
weniger Abgaben hinterziehen, wenn sie 
wissen, dass ihre Plattformaktivitäten von 
den Behörden registriert werden.71

Zusammenfassend bietet das DSS-Modell 
Webers wichtige Denkanstöße für eine zu-
nehmend grenzüberschreitende Arbeits- 
und Sozialversicherungswelt. Beim näheren 
Hinsehen bliebe das Modell Webers jedoch 
nicht ohne gravierende Folgen für die Aus-
gestaltung der Sozialsysteme. Besonders 
kritisch zu sehen ist die Implementierung 
global einheitlicher und vergleichsweise 
niedrigerer Sozialversicherungs-Beitrags-
sätze für Plattformarbeit. Diese setzen An-
reize, traditionelle Jobs durch schlechter 
abgesicherte Plattformarbeit zu ersetzen. 
Sie tragen damit zu einem Aufweichen ein-
kommensbezogener Sozialversicherungs-
systeme bei – insbesondere dann, wenn das 
Phänomen grenzüberschreitender Plattfor-
marbeit weiter an Fahrt aufnimmt. Vielver-
sprechender sind daher die aktuell disku-
tierten Überlegungen auf EU- und OECD-
Ebene, die einen zentralen Aspekt des 
Weber-Modells, den globalen Datenaus-
tausch, aufgreifen. Schon in den nächsten 
Monaten ist damit zu rechnen, dass diese 
Ideen konkrete Konturen annehmen wer-
den. Die Träger der Sozialversicherungen 
sollten den auf EU und OECD angestoße-
nen Prozess daher genau beobachten und 
begleiten, werden hier doch wichtige Wei-
chen für die Zukunft der sozialen Sicherung 
gestellt.

6. Fazit und abgeleitete Handlungs-
optionen

Die Digitalisierung führt vermutlich zu ein-
schneidenden Veränderungen in der Ar-
beitswelt, die auch die Systeme der Sozia-
len Sicherheit vor neue Herausforderungen 
stellen. Besonders deutlich zeigt sich dies 
am Beispiel der Plattformarbeit. Selbst 

kleinste Arbeitsaufträge können im Rahmen 
dieser neuen Arbeitsform digital und ohne 
großen Vermittlungsaufwand weltweit nach-
gefragt und angeboten werden. Einen Ar-
beitgeber im traditionellen Sinn gibt es da-
bei oft nicht mehr. An seine Stelle treten die 
Plattformen, die häufig lediglich als Inter-
mediär zwischen Auftraggeber und Plattfor-
marbeiter fungieren. Die Folge ist, dass 
Plattformarbeit in der Regel als selbststän-
dige Tätigkeit ausgeübt wird mit all den da-
mit verbundenen sozialversicherungsrecht-
lichen Auswirkungen und Abdeckungslü-
cken. Diese Herausforderungen eines 
ausreichenden Sozialschutzes selbststän-
diger Erwerbstätigkeit sind grundsätzlich 
nicht neu. Besonders sind hingegen zwei 
Aspekte, die in dem Ausmaß nur in der 
Plattformökonomie zu beobachten sind:

1. Dies ist zum einen, dass der Schritt in die 
Selbstständigkeit durch Plattformen we-
sentlich erleichtert wird. Plattformarbeit 
beschränkt sich nicht auf lokale Märkte, 
vielmehr können digitale Arbeitsleistun-
gen auf einem weltweiten Markt angebo-
ten werden. Dies erweitert den Raum für 
selbstständige Tätigkeit. So können bei-
spielsweise Übersetzungsarbeiten für 
Auftraggeber weltweit angeboten wer-
den. Auch das war theoretisch schon 
ohne die Gig Economy machbar. Plattfor-
men ermöglichen es jedoch dabei, Ange-
bot und Nachfrage mit geringstem 
 Aufwand beziehungsweise geringsten 
Transaktionskosten zusammenzubrin-
gen. Selbst bei kleinsten Aufträgen fällt 
der Vermittlungsaufwand damit kaum ins 
Gewicht mit der Folge, dass die Platt-
formökonomie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit insbesondere im Nebener-
werb  – selbst im Umfang weniger 
Klicks – wesentlich erleichtert. Dies zeigt 
sich auch in der Empirie: Rund drei Viertel 
aller Plattformarbeiter sind im Nebener-
werb aktiv.

71 Vgl. OECD (2018b), S. 198.

Arbeiten 4.0 und Digitalisierung 391



2. Einzigartig ist zudem, dass über Plattfor-
men die ökonomischen Transaktionen ei-
ner Vielzahl von Selbstständigen zentral 
und digital erfasst werden können. Die 
größten Plattformen erheben Informatio-
nen für mehrere Millionen Selbstständige. 
Damit ergeben sich neue Potenziale für die 
Verwaltung der sozialen Sicherung, die im 
Rahmen dieses Artikels erörtert wurden.

Ziel dieses Artikels war es, genau diese 
Chancen aber auch die Risiken des wach-
senden Phänomens Plattformarbeit für die 
Soziale Sicherung zu eruieren. Dabei wurde 
ein Fokus auf die rechtliche Absicherung 
von Plattformarbeit sowie auf innovative An-
sätze zur Regulierung von Plattformarbeit 
im internationalen Kontext gelegt. Zeigt sich 
doch, dass zahlreiche Länder weiter voran-
geschritten sind als Deutschland und Platt-
formen bereits umfassend in die Administ-
ration der Sozialen Sicherung einbinden.
Auf Basis der international vergleichenden 
Analyse dieses Artikels lassen sich die fol-
genden Handlungsoptionen für die Soziale 
Sicherung in Deutschland ableiten:

Umfang von Plattformarbeit genau und 
regelmäßig beobachten: 

Noch ist die Verbreitung von Plattformarbeit 
trotz eines deutlichen Wachstums in den 
letzten Jahren überschaubar. Die Befragun-
gen von Bonin und Rinne (2017) zeigen, 
dass nur rund 1 bis 2 Prozent der Erwach-
senenbevölkerung in Deutschland dieser 
neuen Arbeitsform nachgehen. Zahlreiche 
Faktoren sprechen jedoch dafür, dass die 
Plattformökonomie in den kommenden 
Jahren weiter an Fahrt aufnimmt. Gerade 
umlagefinanzierte, langfristig ausgerichtete 
Träger der Sozialversicherung sollten sich 
daher rechtzeitig auf diese Entwicklung vor-
bereiten und diese genau im Blick behalten. 
Andernfalls wären erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Finanzierung und die indi-
viduellen Sicherungsniveaus der Sozialver-
sicherungssysteme denkbar.72

Lücken im Sozialschutz selbstständiger 
Tätigkeiten weitestgehend schließen, 
insbesondere im Hinblick auf selbst-
ständige Nebentätigkeiten:

Im Fokus dieses Artikels stand die rechtli-
che Absicherung selbstständiger Plattform-
arbeit in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung im internationalen Vergleich. Dabei 
zeigte sich – wie schon in anderen Studien 
–, dass Deutschland in Europa eine Sonder-
rolle einnimmt in dem Sinne, dass die Mehr-
heit der Selbstständigen keiner Versiche-
rungspflicht unterliegt. Ein weiteres Wachs-
tum der Plattformökonomie könnte die 
negativen Auswirkungen dieser gesetzli-
chen Abdeckungslücke verstärken. Abseh-
bar wäre, dass die individuelle Absicherung 
in der Rentenversicherung durch längere 
Phasen nicht abgesicherter selbstständiger 
Plattformarbeit unzureichend wird. Zu be-
grüßen ist daher die von der Bundesregie-
rung geplante obligatorische Alterssiche-
rung aller Selbstständigen.
Ein besonderer Fokus sollte dabei auf die 
Absicherung selbstständiger Tätigkeit im 
Nebenerwerb gelegt werden. Hier bestehen 
in zahlreichen europäischen Ländern Abde-
ckungslücken, selbst in jenen, die auf den 
ersten Blick einen ausreichenden Sozial-
schutz von Selbstständigen gewähren. In 
vielen Ländern machen Sonderregelungen 
den Versicherungsschutz wieder zur Maku-
latur. Neben hohen Freigrenzen und niedri-
geren Beitragssätzen sind dies auch gerin-
gere Beitragsbemessungsgrenzen sowie 

72 Welchen Einfluss die aufkommende Plattformarbeit auf die 
individuelle Altersabsicherung hat, hängt auch maßgeblich 
davon ab, ob Plattformarbeit reguläre abhängige Beschäfti-
gung ersetzt oder ergänzt. Noch ist dies eine wichtige offene 
Forschungsfrage. Stellt sich heraus, dass Plattformeinkom-
men in der Regel abhängiges Einkommen ergänzt, könnte die 
aufkommende Gig Economy auch eine Chance darstellen, um 
die individuelle Altersabsicherung zu verbessern. Dies gilt je-
doch nur, wenn sichergestellt werden kann, dass Zusatzein-
kommen aus der Gig Economy ausreichend in der Rentenver-
sicherung abgedeckt ist. Für die sozialpolitische Einordnung 
der Plattformökonomie ist es zudem entscheidend, ob Platt-
formeinkommen lediglich ein Lückenfüller oder eher ein Dau-
erbegleiter von Erwerbskarrieren darstellt. Diese Frage kann 
vor dem Hintergrund des noch jungen Phänomens der Platt-
formarbeit erst in einigen Jahren beantwortet werden.
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die Versicherungsfreiheit bei „nur“ gele-
gentlicher Plattformarbeit. Schon für sich 
alleine trägt jede dieser Ausnahmeregelun-
gen zu deutlich geringeren Absicherungsni-
veaus in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung bei. Kumulieren sich diese Sonderre-
gelungen, so ist in vielen Fällen mit einer 
kompletten Aushöhlung der Altersabsiche-
rung zu rechnen. In Deutschland sollte mit 
Einführung der obligatorischen Absiche-
rung aller Selbstständigen daher insbe-
sondere die Kumulation von Geringfügig-
keitsgrenzen bei abhängiger Beschäftigung 
und selbstständiger Tätigkeit auf den Prüf-
stand gestellt werden. Bis zu aktuell 
900 Euro (= 2 x 450 Euro) des monatlichen 
Gesamteinkommens bleiben im Zweifel ver-
sicherungsfrei und werden damit bei der 
Rentenberechnung nicht berücksichtigt. 
Das ist immerhin fast ein Viertel des Durch-
schnittsentgelts in der Rentenversicherung 
und folglich ein erheblicher Anteil der po-
tenziellen Gesamtanwartschaften. In der 
gesetzlichen Krankenversicherung fallen 
die Abdeckungslücken vermutlich noch 
beträcht licher aus. Jegliches Nebenein-
kommen  – gemessen in Euro und 
Wochenstun den – bleibt dort beitragsfrei. 
Rein theoretisch kann dies mehrere Tau-
send Euro monatlich betragen. Diese Aus-
nahmeregeln gilt es zu prüfen, insbesonde-
re dann, wenn sich künftig ein zunehmender 
Teil der Erwerbseinkommen aus Nebentä-
tigkeiten speist.

Zentrale Übermittlung von Plattform-
daten an die Sozialversicherungen und 
Steuerverwaltungen:

Das Novum der Plattformökonomie ist, 
dass (jegliche) ökonomischen Transaktio-
nen einer Vielzahl von Selbstständigen zen-
tral und digital über die Plattform erfasst 
werden. Daraus ergeben sich erhebliche 
Chancen aus Sicht der Selbstständigen, 
aber auch zur Entbürokratisierung der Ver-
fahren von Sozialversicherungen und Steu-
erverwaltungen. Für die Selbstständigen 

könnte der Verwaltungsaufwand reduziert 
werden, wenn die Plattformen – anstelle je-
des einzelnen Selbstständigen – die Träger 
der Sozialversicherung und/oder Steuerver-
waltungen über erzieltes Plattformeinkom-
men informieren. Dieses Potenzial wird be-
reits in zahlreichen Ländern genutzt. Zu 
nennen ist hier insbesondere Frankreich, 
wo seit dem Jahr 2019 jede Plattform ver-
pflichtet ist, Einkommen über gewissen 
Schwellenwerten an die Finanzbehörden zu 
melden, welche diese Informationen dann 
die Sozialversicherungen weiterleiten. Da-
mit nimmt Frankreich eine klare Vorreiterrol-
le bei der Regulierung der Plattformökono-
mie ein. Alle anderen hier vor gestellten nati-
onalen Praxisbeispiele begrenzen die 
Meldepflicht auf ausgewählte Plattformen 
oder Plattformarbeiter mit sehr hohen Ein-
kommen beziehungsweise beschränken 
sich auf freiwillige Einkommensmeldungen. 
Vor diesem Hintergrund ist es zu empfehlen, 
die Erfahrungen in Frankreich genauer zu 
evaluieren. Zudem könnte angedacht wer-
den, auf freiwilliger Basis und/oder in Ko-
operation mit einzelnen Plattformen einen 
zentralen Datenaustausch (und gegebenen-
falls eine zentrale Beitragsabführung) mit 
den Sozialversicherungen zunächst zu tes-
ten.73 Auf dieser Basis könnten dann umfas-
sendere Berichtspflichten erwogen wer-
den  – beispielsweise für größere Plattfor-
men, bei denen der administrative Aufwand 
vertretbar wäre. Ähnlich dem Beispiel Uru-
guays wäre auch eine zentrale Meldepflicht 
lokaler Plattformarbeit denkbar.

73 Denkbar wäre als Alternative auch ein Datenaustausch zwi-
schen Plattform und Finanzverwaltung. Bei dieser könnte 
neben der Tätigkeit auch der damit verbundene Umsatz ge-
meldet werden. Damit läge der Finanzverwaltung eine wichti-
ge Grundlage für die Ermittlung des steuerpflichtigen Ge-
winns vor. Die Selbstständigen müssten dem Finanzamt nur 
noch die abzugsfähigen Kosten melden (und hätten Anreize 
dazu, reduzierte dies doch ihre Steuerlast). Das Finanzamt 
könnte den auf dieser Basis ermittelten Gewinn den Sozial-
versicherungsträgern per Datenabgleich übermitteln, um so 
das Beitragsverfahren für Selbstständige und Sozialverwal-
tung unbürokratischer zu machen.
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Bereitstellung von Informationen zu so-
zialversicherungsrechtlichen Pflichten 
und Rechten durch die Plattform:

Fehlendes Wissen über verfügbaren sozia-
len Schutz ist einer der Gründe für eine 
niedrige effektive soziale Absicherung von 
Plattformarbeit. Um diese Wissenslücke zu 
schließen, schafft die Digitalwirtschaft neue 
Chancen, gezielte Aufklärungskampagnen 
durchzuführen. Ähnlich wie in Frankreich 
könnte daher erwogen werden, dass Platt-
formen die bei ihnen tätigen Arbeiter über 
ihre sozialversicherungs- und steuerrechtli-
chen Pflichten informieren müssen. Dabei 
sollten Plattformen den Plattformarbeitern 
einen direkten elektronischen Link zu den 
involvierten staatlichen Behörden anzeigen, 
damit diese weitere Informationen über die 
Sozialversicherungs- und Steuervorschrif-
ten in nur einem Klick erhalten können. In-
formationen werden so gezielt und adressa-
tengerecht platziert, bei gleichzeitig über-
schaubaren Kosten.

Internationale Ansätze zur Absicherung 
grenzüberschreitender Plattformarbeit 
diskutieren und begleiten:

Bei der Darstellung nationaler Beispiele gu-
ter Praxis wurde deutlich: Alle diese Ansät-
ze scheitern hinsichtlich der effektiven Absi-
cherung grenzüberschreitender Plattform-
arbeit, gelingt es doch nur in den wenigsten 
Fällen, Plattformen mit Sitz im Ausland zur 
Übermittlung von Daten – geschweige denn 
Beiträgen – zu bewegen. Hier sind internati-
onale Regelwerke gefragt, auch um einheit-
liche Datenübermittlungsstandards zu set-
zen und damit den Aufwand von Plattfor-
men mit Arbeitern aus dutzenden von 
Ländern zu begrenzen. Das diskutierte Mo-
dell Enzo Webers bietet wichtige Denkan-
stöße für eine Erfassung internationaler 
Plattformdaten. Die in dem Modell vorgese-
hene Einführung global einheitlicher und 
niedrigerer Sozialversicherungs-Beitrags-
sätze für Plattformarbeit ist jedoch proble-

matisch. Dies würde Anreize setzen, traditi-
onelle Jobs durch schlechter abgesicherte 
Plattformarbeit zu ersetzen. Vielverspre-
chender sind daher die aktuell diskutierten 
Überlegungen auf EU- und OECD-Ebene, 
die einen zentralen Aspekt des Weber-Mo-
dells aufgreifen: den globalen Datenaus-
tausch. Schon in den nächsten Monaten ist 
damit zu rechnen, dass diese Ideen konkre-
te Konturen annehmen werden. Die Träger 
der Sozialversicherungen sollten den auf 
EU und OECD angestoßenen Prozess daher 
genau beobachten und begleiten, werden 
hier doch wichtige Weichen und Standards 
für die Zukunft der sozialen Sicherung ge-
setzt.

Stärkere Kooperation mit Steuerbehör-
den: 

Selbstständige in Deutschland müssen ak-
tuell ihr Einkommen an zahlreiche staatliche 
Stellen separat melden. Dies führt zu erheb-
lichen administrativen Kosten, die insbe-
sondere für Selbstständige im Nebener-
werb relativ zu ihrem erzielten Gewinn sehr 
hoch ausfallen. Vor diesem Hintergrund re-
gen wir eine verstärkte Kooperation und ei-
nen Datenaustausch mit den Finanz- und 
Sozialbehörden an. Ganz im Sinne des On-
ce-Only-Prinzips wird vorgeschlagen, dass 
die Aufnahme einer selbstständigen Tätig-
keit möglichst nur einer Behörde gemeldet 
werden muss. Einen Datenaustausch mit 
den Steuerbehörden bietet sich auch vor 
dem Hintergrund an, dass Finanzbehörden 
häufig besser über Transaktionen in der 
Plattformökonomie informiert sind und die-
ser Wissensvorsprung voraussichtlich bei 
grenzüberschreitender Plattformarbeit noch 
zunehmen wird.

Weiterer internationaler Austausch 
 Guter Praxis: 

Die Plattformökonomie stellt eine Herausfor-
derung für Länder weltweit dar und doch un-
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terscheidet sich das Tempo der Entwicklun-
gen sowie Art und Umfang der Regulie-
rungsansätze in den einzelnen Staaten. Vor 
diesem Hintergrund wird angeraten, auch 
künftig Ansätze guter Regulierungsansätze 
in der Plattformökonomie mit anderen Län-
dern auszutauschen. Das Netzwerk von 
ESIP auf europäischer Ebene sowie von der 
IVSS auf globaler Ebene bieten eine hervor-
ragende Basis für diesen Austausch  – von 
dem auch die Autoren dieses Artikels in ho-
hem Maße profitieren konnten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Platt-
formarbeit neue Chancen bei der Erfassung 
selbstständiger Tätigkeiten mit sich bringt. 
Zugleich birgt sie jedoch auch Risiken, ge-
rade im Hinblick auf die effektive Absiche-
rung grenzüberschreitender Tätigkeiten. 
Bevor die Plattformökonomie weiter an 
Fahrt aufnimmt, sollten zeitnah die Weichen 
richtig gestellt werden, um auch in der Ar-
beitswelt der Zukunft einen ausreichenden 
und effektiven Sozialschutz zu gewährleis-
ten. Der vorliegende Aufsatz liefert erste 
 Impulse für die Diskussion um den notwen-
digen Anpassungspfad der sozialen Siche-
rungssysteme.
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